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1. EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die PALM GRUPPE betreibt in Europa 5 Papierfabriken. Es wird Zeitungsdruckpapier so-

wie Wellpappenrohpapier aus jeweils 100 % Altpapier hergestellt. In 26 Verarbeitungsbe-

trieben werden darüber hinaus Wellpappenverpackungen hergestellt. Die Gruppe hat 

4.000 Beschäftigte.  

Die Papierfabrik in Aalen-Neukochen wurde 1872 gegründet und beschäftigt derzeit 300 

Mitarbeiter. Am Standort sind heute die zentrale Verwaltung und eine Papierfabrik mit 3 

WellrohpappenpapierMaschinen angesiedelt:  

- PM 2, Baujahr 1983, Produktionskapazität 90.000 to/Jahr.  

- PM 4, Baujahr 1968, Produktionskapazität 110.000 to/Jahr.  

- PM 5, Baujahr 1974, Produktionskapazität 150.000 to/Jahr.  

Im eigenen Kraftwerk werden mit Kraft-Wärme-Kopplung in 2 erdgasbefeuerten Hoch-

druckdampfkesseln der erforderliche Dampf und ein wesentlicher Teil der benötigten 

Strommenge erzeugt. Zusätzlich wird eine Kläranlage zur vollständigen Reinigung der be-

trieblichen Abwässer betrieben. 

Die bestehenden Anlagen mit einem Alter von zum Teil über 40 Jahren und einer im heu-

tigen Vergleich schmalen Arbeitsbreite von 4 bis 5 m lassen keinen wirtschaftlichen Be-

trieb des Werkes mehr zu.  

Zur Sicherung des Standortes und der Arbeitsplätze ist als Ersatz für die 3 bestehenden 

Papiermaschinen der Neubau einer international wettbewerbsfähigen Papiermaschine 

PM 5 neu zur Erzeugung von Wellpappenrohpapier auf 100 % Altpapierbasis geplant. Die 

Kapazität der Anlage PM 5 neu wird mit 750.000 to/Jahr beantragt.  

Im Zuge der Neuordnung des Werkes ist geplant, alle Produktions- und Nebenanlagen 

vollständig neu zu errichten. 

Die Größe des Plangebiets liegt bei ca. 26 ha. 

Die Realisierung des geplanten Vorhabens ist möglicherweise mit Eingriffen in den Le-

bensraum von artenschutzrechtlich relevanten Tierarten, d.h. einheimischen Brutvögeln 

gem. Vogelschutzrichtlinie sowie Arten des Anhangs IV der FFH - Richtlinie, verbunden. 

Somit sind die artenschutzrechtlichen Verbote des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) zu beachten. Auf der Ebene der Genehmigungsplanung wird daher geprüft, 

ob der Verwirklichung des Vorhabens artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. 
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1.2 Rechtliche Grundlagen 

Im Fachbeitrag Artenschutz werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemäß § 7 Abs. 2, Nr. 13 und 14 be-

sonders und streng geschützten Arten, die durch das Vorhaben erfüllt werden könnten, 

ermittelt und dargestellt.  

Der Fachbeitrag Artenschutz stellt somit fest, ob die Kriterien für die Verbotstatbestände 

(Schädigungs-, Tötungs- und Störungsverbot) erfüllt sind. Wesentlich dafür ist, ob alle von 

den geplanten Nutzungen potenziell beeinträchtigten Tierarten mit ihren Populationen sich 

in ihrem Erhaltungszustand nicht verschlechtern bzw. eine ausreichende Lebensraumflä-

che für den Fortbestand der Populationen erkennbar erhalten bleibt. Anteil daran können 

einerseits die Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen haben. Darüber 

hinaus ist zu klären, ob im Umfeld der geplanten Nutzungen hinreichend geeignete Habi-

tatstrukturen bestehen und verbleiben, die den betroffenen Tierarten respektive derer Lo-

kalpopulationen die weitere Existenz im angestammten Raum dauerhaft ermöglichen kön-

nen. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist zu prüfen, ob der Planvollzug, d.h. die Ansied-

lungen der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen, grundsätzlich möglich ist oder ob 

er an Anforderungen des Artenschutzrechts scheitert.  

1.2.1 Tierarten nach Anhang IV (a) FFH-RL 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV (a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 

3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): 

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Das Verbot  

 tritt ein, wenn sich das Lebensrisiko von Individuen der geschützten Arten aufgrund 

der Realisierung der Planung (i.d.R. betriebsbedingt) signifikant erhöht,  

 umfasst auch unbeabsichtigte, in Kauf genommene Tötung oder Verletzung und ist 

nicht durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) zu überwinden. 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten erheblich zu stören. 

Das Verbot  

 tritt ein, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population ei-

ner Art verschlechtert. 

 kann durch Maßnahmen zur Stützung der lokalen Populationen vermieden werden. 
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Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG); ggf. im Zusammenhang mit dem Tö-

tungsverbot aufgrund der Verknüpfung durch § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG: 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Das Verbot  

 tritt ein, wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte für die 

betroffenen Tierindividuen nicht durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) 

im räumlichen Zusammenhang erhalten wird. 

 kann ebenfalls durch geeignete vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ohne Eintreten 

des Verbotes ausgeglichen werden. 

 

1.2.2 Europäische Vogelarten nach VSch-RL 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VSch-RL ergibt sich aus § 44 Abs. 1 Nrn. 1 

bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbo-

te:  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögeln oder ihrer Ent-

wicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische 

Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot 

nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustands der loka-

len Population führt. 

Tötungsverbot: Es ist verboten, wildlebende Tieren der besonders geschützten Arten, d.h. 

alle Europäischen Vogelarten zu töten. 

 

1.3 Vorhandene Untersuchungen und Datengrundlagen 

Für den vorliegenden Fachbeitrag Artenschutz wurden die folgenden Unterlagen als Da-

tengrundlage herangezogen: 

 Faunistische Erhebungen März bis September 2015: Untersuchung der Tiergruppen 

Reptilien, Vögel und Fledermäuse (PCU / Öko-Log 2015) 

 Biotoptypenkartierung 2016 / 2017 (PCU 2017) 

 Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan zum Bebauungsplan " Bebauungs-

plan Nr. 47-02/2 „Industriegebiet Breitwiesen-Neukochen“ 
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 Fachbeitrag Artenschutz zum Bebauungsplan Nr. 47-02/2 „Industriegebiet Breitwie-

sen-Neukochen“ (PCU 2018) 

 

Der Umfang der faunistischen Untersuchungen wurde auf der Grundlage der bestehenden 

Vegetationsstrukturen und einer Habitatpotenzialanalyse festgelegt. Insgesamt wurden im 

Zeitraum 19.03.2015 bis 15.09.2015 an 14 Tagen / 7 Nächten durchgeführt: 

 14 Vogelkartierungen   

 13 Kartierungen zu Reptilien  

 7 nächtliche Fledermauserfassungen (= Detektierung mit einem mobilen Fledermaus-

detektor) 

 6 Erhebungsphasen mit 4-6 Batcordern und insgesamt 18 Nächten (in den Phasen 1 

bis 6: 3/7/5/1/1/1)  

 3 Inspizierungen von (potenziellen) Baum- und Gebäudequartieren. 
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2. BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN NUTZUNGEN UND WIRKFAKTOREN 

2.1 Beschreibung der geplanten Vorhabens 

Im Zuge der Neuordnung des Werkes ist geplant, alle Produktions- und Nebenanlagen 

vollständig neu zu errichten. Hierzu gehören: 

- Die Produktionsanlagen PM 5 neu mit Altpapierlager, Altpapier-Sortierungsanlage, 

Stoffaufbereitung, Papiermaschine mit Ausrüstung und Fertigpapier-Lager.  

- Kraftwerk auf KWK-Basis mit Gasturbine, zusatzgefeuertem Abhitzekessel und 

Dampfturbine zur Erzeugung von Dampf und Strom sowie zur Besicherung der 

Dampfversorgung 2 gasbefeuerte Großwasserraumkessel.  

- Kläranlage mit Anaerobie, Biologie und Nachklärung zur Reinigung des Produktions-

abwassers sowie Biogas-Aufbereitungsanlage.  

- Nebenanlagen wie Werkstätten, Lager, Pforte etc.  

Als Rohstoff wird in der Papierproduktion ausschließlich Altpapier eingesetzt. Die Kapazität 

der Anlage PM 5 neu wird mit 750.000 to/Jahr beantragt.  

Aufgrund der komplexen Situation mit dem Betrieb des bestehenden Werkes und dem 

Bau der neuen Produktionsanlagen ist mit einer Projektzeit von mindestens 4 bis 5 Jahren 

für die Planung, die Genehmigungsverfahren, den Neubau der Gebäude, der Montage der 

Maschinen sowie die Demontage der Altmaschinen mit Rückbau der Bestandsgebäude zu 

rechnen.  

Um Kundenverluste zu vermeiden, werden die bestehenden Werksanlagen während der 

Neubauphase weiterbetrieben und erst zur Inbetriebnahme der neuen Produktionsanla-

gen PM 5 neu außer Betrieb genommen. Die alten Anlagen und Gebäude werden dann 

nach dem Produktionsende nahezu vollständig demontiert und zurückgebaut.  

Die Anbindung des Werkes an das überregionale Straßen- und Schienennetz erfolgt über 

die bestehenden Infrastruktur-Anschlüsse jedoch mit Anpassungen für eine moderne, 

dauerhafte Nutzbarkeit:  

- Errichtung eines LKW-Parkplatzes mit direkter Zu- und Abfahrt aus der Kochertalstra-

ße.  

- Neue Pforte und Straßenwaagen mit Werkszufahrt direkt aus dem o.g. LKW-

Parkplatz.  

- Anbindung an den vorhandenen Schienenanschluss im Süden mit ggf. erforderlichem 

Neubau einer Gleisbrücke über den Kocher und Anpassung der Gleistrassierung im 

Werk.  

- Neuer Mitarbeiter-Parkplatz mit Zufahrt aus der Sutorstraße.  
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Die Ver- und Entsorgung wird ebenfalls den Anforderungen der neuen, modernen Papier-

produktion angepasst:  

- Die Anlagen zur Frischwasserversorgung und -aufbereitung werden erneuert, die be-

stehenden Entnahmeeinrichtungen am Kocher bleiben jedoch unverändert. Die Ver-

längerung der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Wasser 

aus dem Schwarzen/Weißen Kocher wird in einem gesonderten Verfahren beantragt. 

- Die Verlängerung der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis zur Abwassereinlei-

tung wird in einem weiteren Verfahren gesondert beantragt.  

- Zur Versorgung des Kraftwerks mit der Gasturbine ist ein neuer Hochdruck-

Gasanschluss mit Anschluss an die GVS-Hochdruckleitung der Stadtwerke in Aalen, 

im Heuchelbach geplant. Eine Genehmigung für diese Maßnahme außerhalb des 

Werksgeländes wurde am 26.06.2018 erteilt. 

- Die Reststoffentsorgung erfolgt unverändert mit der Verbrennung im firmeneigenen 

Kraftwerk in Wörth a. Rhein und Transport mit der Bahn in Spezialcontainern oder mit 

LKW.  

- Die Stromversorgung soll mit einer neuen 110 kV Anbindung an das überregionale 

Netz und Anschluss im bestehenden Umspannwerk „Erlau“ in der Kochertalstraße, 

Aalen erfolgen. Sie dient zur Netzeinspeisung von KWK-Strom und als Reserve bei 

Ausfall des eigenen Kraftwerkes.  

Der Betrieb des Werkes Neukochen wird auch weiterhin rund um die Uhr 24 h/Tag und 

365 Tage/Jahr erfolgen. 
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Abb. 2.1-1: Werkslageplan / Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

Das Vorhabengebiet umfasst ca. 25,9 ha. Es ergeben sich innerhalb des Genehmigungs-

bereichs nachstehende Flächenanteile. 
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Tab. 1.2-1: Flächengrößen und –anteile im Plangebiet 

Flächenfestsetzung  
Flächen-

größe 

Anteil an  

Gesamtfläche: 

Bebaut, versiegelt (Gebäude, Verkehrsflächen) 12,9 ha 49,9 % 

Grün- und Ausgleichsflächen 12,7 ha 49,0 % 

Nachrichtlich übernommen (Kocherverlauf) 0,3 ha =   1,1 % 

Gesamtfläche 25,9 ha = 100,0 % 

 

Eine weitergehende Beschreibung und Darstellung der geplanten Nutzungen findet sich 

im UVP-Bericht (Unterlage 10.1). 

 

2.2 Bau- und anlagenbedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme 

Die Bauphase umfasst zunächst die Maßnahmen zur Baustelleneinrichtung zur Herrich-

tung der vorgesehenen Bauflächen. Hierzu müssen Vegetationsbestände entfernt und 

gegebenenfalls der Oberboden abgeschoben werden.  

Unter Berücksichtigung der Realnutzung des Plangebiets sind bislang ca. 9,3 ha des 

Plangebiets versiegelt bzw. teilversiegelt. 

Mit der Realisierung der geplanten Nutzungen im Plangebiet ist der Verlust von Vegetati-

onsstrukturen innerhalb der bebaubaren Flächen des Plangebiets verbunden. Die Wertig-

keiten des Vegetationsbestands stellen sich derzeit wie folgt dar: 

Tab. 2.2-2: Wertstufen des Vegetationsbestands 

Wertstufe / Wertigkeit Fläche in m² 

I = sehr gering 93.432 

II = gering 70.674 

III = mittel 51.849 

IV = hoch 36.912 

V = sehr hoch 6.370 

Summe 259.237 
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Die Bereiche der höchsten Wertstufe (V), d.h. die Bereiche des renaturierten Kochers mit 

seinem Ufersaum bleiben in ihrem Bestand erhalten. 

Zu den Biotoptypen hoher Wertigkeit (IV) gehören die Gebüsche mittlerer Standorte 

(42.20), der Streuobstbestand (45.40b) sowie der Gewässerbegleitende Auwaldstreifen 

am alten Kocherverlauf (52.33). Von den Gebüschen mittlerer Standorte (42.20) werden 

bis auf ca. 3.648 m² alle flächigen Gehölze überbaut. Im Rahmen der Ausgleichsmaß-

nahme E 1 werden diese Bestände als Bestandserhalt festgesetzt. Der Streuobstbestand 

(45.40b) geht vollständig verloren. Vom Gewässerbegleitenden Auwaldstreifen (52.33) am 

südlichen Altarm des Kochers müssen für den Bau neuer Werksgebäude ca. 3.500 m² 

und eines begleitenden Sichtschutzwalls entfernt werden. Die Festsetzung der Aus-

gleichsmaßnahme E 2 erhält den nördlichen Teilbereich auf einer Fläche von 1.387 m². 

Vegetationsstrukturen mittlerer Wertigkeit wie z.B. Fettwiesen, Ruderalvegetation werden 

entweder vollständig überbaut oder werden im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen auf-

gewertet. Der ausgebaute Kocherabschnitt bleibt erhalten (Maßnahme K 1). Auch der 

Großteil des Parkwaldes (59.50) 8.411 m² im Umfeld der unbewohnten Wohnhäuser bleibt 

erhalten, so dass nur 1.418 m² entfernt werden müssen. 

Zu den Biotoptypen geringer Wertigkeit gehört der Oberwasserkanal (12.50), der in seiner 

Form erhalten bleibt. Das Intensivgrünland wird entweder überbaut (z.B. Mitarbeiterpark-

platz GI 2.1) oder wird im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen (MF 1, MF 3) durch Exten-

sivierungsmaßnahmen ökologisch aufgewertet. 

Die Flächenbeanspruchung sehr geringwertiger Strukturen beinhaltet den Verlust bereits 

bebauter und stark überformter Flächen.  

Durch die Neuversiegelung gehen auf den betroffenen Flächen sämtliche Bodenfunktio-

nen und –potenziale dauerhaft verloren. Die Grundwasserneubildung wird auf den versie-

gelten Flächen verringert und der Oberflächenabfluss verstärkt. Die aktuell vorhandenen 

Vegetationsbestände gehen dauerhaft verloren. 

Eine Kompensation der durch die Bebauungsplanänderung entstehenden Vegetations- 

und Bodenverluste erfolgt durch die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen innerhalb 

und außerhalb des Plangebiets. 

Immissionen, Erschütterungen, Verunreinigungen 

Während der Bauzeit kann sich die Bautätigkeit (Schall, Erschütterungen, visuelle Störun-

gen etc.) generell negativ vor allem auf das Brutverhalten von Vögeln auswirken und stör-

empfindlichere Arten aus den randlichen Gehölzbereichen des Plangebiets verdrängen. 

Die Baufeldfreimachung auf den derzeit noch unbebauten Bereichen sollte grundsätzlich 

außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen. 

Aufgrund akustischer und visueller Vorbelastungen durch die bestehende industrielle Nut-

zung ist bei der Fauna im Geltungsbereich und dessen Umfeld auch von einem gewissen 
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Gewöhnungseffekt auszugehen. Bei einer Fortführung der gewerblich/ industriellen Nut-

zung sind daher insgesamt keine zusätzlichen erheblichen Störungen zu erwarten. 

Bodenverunreinigungen durch den Eintrag Umwelt gefährdender Bau- und Betriebsstoffe 

(z.B. Schmier- und Betriebsstoffe für Baustellenfahrzeuge) sind grundsätzlich denkbar, 

können aber bei sachgerechtem Umgang mit Umwelt gefährdenden Stoffen ausgeschlos-

sen werden. 

2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Lärmintensive Nutzungen können sich generell negativ vor allem auf das Brutverhalten 

von Vögeln auswirken und störempfindlichere Arten verdrängen.  

Aufgrund der Vorbelastungen im Plangebiet ist bei der Fauna des Untersuchungsraumes 

von einem gewissen Gewöhnungseffekt auszugehen. Die im Bebauungsplan festgesetzte 

Lärmkontingentierung verhindert ferner eine exzessive Lärmentwicklung. Daher sind ins-

gesamt keine zusätzlichen erheblichen Störungen zu erwarten. 

Die Gewerbelärmverhältnisse im Plangebiet und in dessen Umgebung werden im Ist-

Zustand durch diese bestehenden Betriebe bestimmt. Erhebliche zusätzliche Lärmbelas-

tungen sind nicht zu erwarten. 

Die Verkehrslärmverhältnisse im Plangebiet werden im Ist-Zustand durch das hohe Ver-

kehrsaufkommen auf der Aalener Straße, der Bundestraße 19 und den vorhandenen 

Werksverkehr bestimmt. Durch die geplante Änderung des Bebauungsplans werden sich 

die Verkehrslärmeinwirkungen nicht relevant verändern. 

Betriebsbedingte Tötungen sind durch die geplanten Nutzungen nicht zu erwarten. 

Optische Wirkungen auf Tierlebensräume können durch neu entstehende Gebäudestruk-

turen entstehen. Weiterhin kann die Anwesenheit von Menschen zu Störwirkungen auf 

Tiere führen, wobei festzuhalten ist, dass das Plangebiet und dessen Umgebung bereits 

heute durch den Menschen (z.B. Gewerbe- und Industriegebiet) genutzt wird. Empfindlich 

gegenüber solchen Störwirkungen sind nur die relevanten Tiergruppen Säugetiere und 

Vögel. Störungen können zu Stress führen und lösen u.U. Flucht- oder Meideverhalten 

aus. 

Weitere optische Wirkungen gehen von künstlichen Lichtquellen aus: Künstliche Beleuch-

tung wirkt anziehend auf verschiedene nachtaktive Fluginsekten. Moderne Leuchtmittel 

können diese Wirkung deutlich vermindern. Künstliche Beleuchtung kann auch die Le-

bensraumnutzung von Fledermäusen beeinflussen. Das Plangebiet wird bereits heute von 

zahlreichen Lichtquellen beleuchtet (Industriegebiet, Straßenbeleuchtung), so dass eine 

hohe Vorbelastung angenommen werden kann. 
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3. MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINDERUNG UND ZUR KOMPENSATION 

VON BEEINTRÄCHTIGUNGEN DES BIOTOP- UND ARTENSCHUTZPOTENTI-

ALS 

Folgende Maßnahmen sind durchzuführen, um das Eintreten von Verbotstatbeständen 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1, in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG, (vermeidbare Tötung, 

Verletzung, Gefährdung von Individuen, Entwicklungsstadien zu vermeiden. Die Ermittlung 

der Verbotstatbestände in Kapitel 4 erfolgt unter Berücksichtigung der Umsetzung der fol-

genden Maßnahmen. 

Fläche MF 1 – Wiesenlandschaft mit Einzelbäumen 

Die Flächen sind als offene, extensiv gepflegte Landschaftswiesen mit Einzelgehölzen an-

zulegen und zu erhalten. Die Flächen dürfen maximal zweimal pro Jahr gemäht werden. 

Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. Düngemittel- und Pestizideinsatz sind nicht zu-

lässig. Auf der Fläche sind entsprechend der örtlichen Gegebenheiten 40 Stück heimi-

sche, standortgerechte Laubbäume 1. Ordnung (Hochstamm, STU mindestens 18-20 cm) 

entlang der angrenzenden Wirtschaftswege fachgerecht anzupflanzen. 

Fläche MF 2 – Entwicklung eines Ufergehölzsaums entlang des Kochers 

Auf der Fläche am Kocher ist ein standortgerechter Ufergehölzsaum zu entwickeln. Vor-

handene Gehölzlücken, die größer als 50 m² sind, sind mit standortgerechten, einheimi-

schen Gehölzen zu bepflanzen. Vorhandene standortgerechte, einheimische Gehölzbes-

tände sind zu erhalten. Eingriffe, die diese Bestände gefährden, sind unzulässig. 

Fläche MF 3 – Wiesenlandschaft mit Versickerungsbecken 

Die Fläche ist als offene, extensiv gepflegte Landschaftswiese anzulegen und zu erhalten. 

Die Fläche darf maximal zweimal pro Jahr gemäht werden. Mahdgut ist von der Fläche zu 

entfernen. Düngemittel- und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. Auf der Fläche wird ein na-

turnahes Versickerungsbecken errichtet. 

Fläche MF 4 – Erhalt und Weiterentwicklung eines Ufersaums entlang des Kochers 

Auf der Fläche am Kocherufer ist ein standortgerechter Ufersaum zu entwickeln. Vorhan-

dene Gehölzbestände sind zu erhalten. Eingriffe, die diese Bestände gefährden, sind un-

zulässig. Die Fläche ist zur Sukzessionsfläche zu entwickeln. 

Flächen PF 1, PF 2 und PF 3, Anpflanzflächen für standortheimische Bäume und 

Sträucher, Randeingrünung und Sichtschutz 

Auf den im Plan mit PF 1, PF 2 und PF 3 gekennzeichneten Flächen sind auf mindestens 

70 % der Fläche geschlossene Gehölzpflanzungen aus Bäumen 1. und 2. Ordnung (STU 

mindestens 14-16 cm) sowie aus Sträuchern (Höhe mindestens 60-100 cm) aus einheimi-

schen, standortgerechten Arten vorzunehmen. Je 100 qm Pflanzfläche ist ein Baum zu 

pflanzen, der Pflanzabstand der Sträucher liegt bei 1,50 x 1,50 m. 
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Flächen PF 4, Anpflanzfläche für standortheimische Sträucher, Randeingrünung 

und Sichtschutz 

Auf den im Plan mit PF 4 gekennzeichneten Fläche ist eine Pflanzung aus Sträuchern 

(Höhe mindestens 60-100 cm) aus einheimischen, standortgerechten Arten anzulegen. 

Der Pflanzabstand der Sträucher liegt bei 1,50 x 1,50 m.  

Fläche PF 5 – Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb 

der Industrieflächen 

Die nicht bebauten bzw. nicht für Nebenanlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO nutzbaren 

Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Mindestens 

20 % dieser Flächen sind mit standortgerechten, einheimischen Gehölzen zu bepflanzen.“ 

Fläche PF 6 – Bepflanzung von Pkw-Stellplätzen 

Auf Stellplatzanlagen ist je angefangener 5 Stellplätze, bei Doppelreihen je 10 Stellplätze 

ein großkroniger, standortgerechter einheimischer, hochstämmiger Baum (Stammumfang 

18-20 cm) mit mindestens 10 m² unversiegeltem Wurzelbereich (Pflanzbeet) zu pflanzen 

und dauerhaft zu erhalten. Geeignete Schutzmaßnahmen gegen das Anfahren sind zu 

treffen. 

PF 7 Erhalt von Einzelbäumen 

Die im Plan dargestellten Einzelbäume sind zu erhalten. Bei Ausfall bzw. Verlust ist mit 

gleichartigen Gehölzen nachzupflanzen. 

PF 8 Dachbegrünung 

Innerhalb des Plangebiets sind mindestens 14.500 m extensive Dachbegrünung mit einer 

belebten Substratschicht von mindestens 15 cm Dicke mit Regenwasserstau in der Drän-

schicht und ohne zusätzliche Bewässerung anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhal-

ten. 

Flächen PF 9 

Anpflanzflächen für standortheimische Bäume und Sträucher, Randeingrünung und 

Sichtschutz 

Auf der im Plan mit PF 9 gekennzeichneten Fläche sind auf mindestens 70 % der Fläche 

geschlossene Gehölzpflanzungen aus Bäumen 1. und 2. Ordnung (STU mindestens 14-

16 cm) sowie aus Sträuchern (Höhe mindestens 60-100 cm) aus einheimischen, standort-

gerechten Arten vorzunehmen. Je 100 qm Pflanzfläche ist ein Baum zu pflanzen, der 

Pflanzabstand der Sträucher liegt bei 1,50 x 1,50 m. 

Flächen PF 10 

Anpflanzfläche für standortheimische Bäume und Sträucher, Sichtschutzpflanzung 

Entlang des GI 1.3 ist die Anlage einer geschlossenen Baum- und Strauchhecken geplant. 

Die Gehölzpflanzungen dienen insbesondere der Herstellung eines Sichtschutzes zwi-

schen dem GI 1.3 und der Bebauung östlich der Aalener Straße. Angestrebt wird eine 

möglichst rasche und hochwüchsige Eingrünung in dichter Ausprägung. Es sind Hoch-
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stämme (StU mindestens 30-35 cm) und Sträucher (mindestens 250-300 cm) zu pflanzen 

und zu erhalten. Großflächige Bepflanzungen und deren extensive Pflege fördern, neben 

einer guten landschaftlichen Einbindung, auch die natürliche Bodenentwicklung. Dadurch 

leistet diese Maßnahme auch einen begrenzten Beitrag zur Verringerung der Bodenbeein-

trächtigungen infolge Bebauung. 

E 1 Erhalt der Vegetationsbestände 

Die Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen sind zu erhalten und zu pflegen. Bei 

Ausfall bzw. Verlust ist mit gleichartigen Gehölzen nachzupflanzen. Diese sind dauerhaft 

zu unterhalten.  

E 2 Erhalt der Vegetationsbestände, Gehölzbestand entlang des alten Kochers 

Die Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen sind zu erhalten und zu pflegen. Bei 

Ausfall bzw. Verlust ist mit gleichartigen Gehölzen nachzupflanzen. Diese sind dauerhaft 

zu unterhalten. 

A 1: Reptilien 

Vor dem Beginn von Bau- oder Abbruchaktivitäten ist zu kontrollieren, ob planungsrele-

vante Reptilienarten im Gebiet vorhanden sind. Die Begehung muss in der Aktivitätsphase 

der Reptilien (Mitte März bis Ende Oktober, möglichst jedoch vor der Eiablage April/ Mai 

oder im Sommer erst ab Juni/Juli nach dem Schlüpfen der Jungtiere) erfolgen. 

A 2: Vögel  

Erforderliche Rodungsarbeiten und sonstige Gehölzarbeiten (Rückschnitt, Umsetzungen), 

die auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen sind, sind außerhalb der Brut- und 

Aufzuchtzeiten der Avifauna, d.h. innerhalb der Zeit von Mitte Oktober bis Ende Februar, 

durchzuführen. Vor Beginn jeder Maßnahme sind potenzielle Quartierbäume nach baum-

bewohnenden Vögeln abzusuchen. 

A 3: Fledermäuse 

Höhlen, Spalten und Fugen von potenziellen Quartierbäumen von Fledermäusen sind 

rechtzeitig vor deren Fällung zu kontrollieren und zur Vermeidung von Wiederbezug zu 

verschließen. Gebäudestrukturen, die für Fledermäuse als Lebensraum geeignet sind, 

müssen rechtzeitig vor jedem geplanten Gebäudeabbruch auf das Vorkommen von ge-

bäudebewohnenden Fledermausarten kontrolliert werden und vor einem Wiederbesatz 

gesichert werden.  

Die Artenschutzmaßnahmen sind erforderlich, um sicher zu stellen, dass die Kriterien für 

die Verbotstatbestände (Schädigungsverbot und Störungsverbot gemäß § 44 BNatSchG) 

nicht erfüllt werden. 
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4. BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 

4.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet der Brutvogel- und Fledermauserhebungen umfasste das 

Plangebiet zuzüglich eines ca. 50 m umliegenden Bereichs.  

Für die Reptilienuntersuchung wurden alle potenziell geeigneten Flächen innerhalb des 

Plangebiets zuzüglich. eines Bereichs von ca. 100m bearbeitet, besonders entlang der 

Bahnlinie, des Kochers. 

4.2 Bestand und Betroffenheit der Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL 

Auch die Möglichkeit der Betroffenheit der in Anhang IV (b) der FFH-RL aufgeführten 

Pflanzenarten ist im Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 4 BNatSchG in 

Verbindung mit § 44 (5) Satz 4 BNatSchG zu überprüfen. In der Regel ist jedoch eine Be-

troffenheit von europarechtlich geschützten Pflanzen durch Infrastrukturvorhaben ange-

sichts der kleinen Restbestände an den zumeist bekannten Sonderstandorten sehr un-

wahrscheinlich. Ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Pflanzenarten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurde im Rahmen der Biotoptypenkartierung nicht nach-

gewiesen bzw. kann für den Standort auch ausgeschlossen werden. Damit werden bezüg-

lich der Pflanzenarten keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt.  

Weitere Untersuchungen im Rahmen der Genehmigungsplanung sind nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht erforderlich. 

4.3 Bestand und Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tierartengruppen 

4.3.1 Reptilien 

Im Laufe der 14 Kartiertage, auch bei für Reptilien besonders gut geeigneten Witterungs-

bedingungen (warm, trocken, sonnig) zur Mehrzahl dieser Tage, wurden lediglich am vor-

letzten Kartiertag einzelne Zauneidechsen (im Plangebiet 2 Individuen, außerhalb 5 Indivi-

duen) festgestellt (Tab. 4.3-1, Abb. 4.3-1). 

Tab. 4.3-1: Reptiliennachweise im UG, näheren Umfeld 

latein deutsch RL 

BW 

RL D BNatSchG/FFH Nachweise 

Anguis fragilis Blindschleiche N N besonders geschützt außerhalb des UG,  

2 Ind. 

Lacerta agilis Zauneidechse V V besonders und streng 

geschützt/ 

Anhang IV FFH-RL 

im UG an Böschung 

der B 19,  2 Ind. (1 

Männ., 1 Weib.), 

außerhalb 5 Ind. an 

2 Stellen 

Erläuterungen: Rote Listen: N- nicht gefährdet, V- Vorwarnliste. 



Papiermaschine PM 5 neu mit Nebenanlagen Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG 

Genehmigung nach § 4 BImSchG Werk Aalen 

29.1 Fachbeitrag Artenschutz 

 

 

21.09.2018 16 

Abb. 4.3-1: Zauneidechsennachweise 

 

Erläuterungen: roter Kreis = Standorte Zauneidechsennachweise 
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Die potenziell und z.T. nachweislich besonders geeigneten und wertvollen Reptilien-

lebensräume liegen in den südwestlichen Böschungsbereichen der Bundestraße B 19, 

zudem den Bereichen des naturnah gestalteten Kochers, also östlich außerhalb des Plan-

gebiets. In der Abbildung ist erkennbar, dass 2 Nachweisstellen südlich außerhalb liegen. 

Hier wurden am sonnenbeschienenen Wegrand mehrere Individuen Jungtiere und Adulti 

gefunden. 

Gefährdung, Schutz 

Die Zauneidechse ist nahezu in ganz Baden-Würrtemberg verbreitet. Lokal kommt sie mit 

einer kleinen Population (max. Anzahl pro Tag x 6 = 12 Ind.) am südwestlichen Rand des 

Untersuchungsgebiets vor, zudem mit einer weiteren Lokalpopulation von ca. 30 Individu-

en (ermittelter Wert: 5 x 6); wahrscheinlich handelt es sich um 2 Lokalpopulationen mit 

Konnektivität (Verbund) innerhalb einer Metapopulation; für die südliche Lokalpopulation 

konnte Fortpflanzung bestätigt werden. 

Die Zauneideche unterliegt dem strengen Schutz der FFH-RL, des BNatSchG, ist in den 

beiden relevanten Roten Listen (BW und D) als „V“- Art der Vorwarnliste aufgeführt und 

wird zunehmend als Zielart in Bebauungsplanverfahren in Deutschland thematisiert (Blan-

ke 2010, Blanke & Fearnley 2015). Der Erhaltungszustand der Art wird von Albrecht et. al. 

(2015) mit ungünstig-unzureichend angegeben. 

Bewertung 

In den südwestlichen Böschungsbereichen konnte eine kleine Zauneidechsenpopulation 

ermittelt werden. Da diese Art nach BArtSchVO, BNatSchG und FFH-RL besonders und 

streng geschützt ist. 

Im Folgenden wird in einem Formblatt artbezogen der Bestand sowie die Betroffenheit der 

im Plangebiet vorkommenden Reptilienart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie beschrieben 

und die einzelnen Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. 5 BNatSchG abgeprüft. 

 

R1 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Die Art ist primär ein Waldsteppenbewohner, wurde aber im Mittelalter erfolgreicher Kulturfolger. Günstige Habi-

tate sind die unterschiedlichsten Ökotope, die generell wärmebegünstigt sein müssen: Heiden, Halbtrockenra-

sen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen, extensiv genutzte Wiesen und Weiden, Eisenbahn-

dämme, Ruderalfluren, Abgrabungsflächen, Parklandschaften und Gärten. Die besiedelten Flächen müssen eine 

sonnenexponierte Lage haben sowie ein lockeres, gut drainiertes Substrat. Vegetationslose Partien mit grabba-

ren Offenbodenbereichen sind als Eiablagestellen unabdingbar. Außerdem benötigt die Zauneidechse Struktu-

ren, die über die Vegetation hinausragen und morgens und abends als Sonnplätze dienen. Dies können z.B. 

größere Steine oder Hölzer sein. Landwirtschaftliche Nutzflächen und Wälder sind von der Zauneidechse nur ge-

ring besiedelt. Die Art ist sehr mobil. Innerhalb des Lebensraumes können Ortsveränderungen bis zu 100 m 

(max. 4 km) beobachtet werden. 
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R1 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Die Zauneidechse galt einst im südwestlichen Deutschland einschließlich Baden-Württembergs als eine der häu-

figsten Eidechsenarten (u.a. entlang von Eisenbahndämmen, Autobahnrändern). Bis heute kommt die Art in allen 

Naturräumen des Landes vor, zeigt aber eine rückläufige Bestandsentwicklung. Die meisten Vorkommen liegen 

in den Flusstälern von Rhein und Neckar. Die Zauneidechse ist in der Roten Liste Baden-Württemberg und 

Deutschland auf der Vorwarnliste. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

    

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Lokal kommt die Art mit einer kleinen Population (max. Anzahl pro Tag x 6 = 12 Ind.) am südwestlichen Rand 

des Untersuchungsgebiets vor, zudem mit einer weiteren Lokalpopulation von ca. 30 Individuen (ermittelter Wert: 

5 x 6); wahrscheinlich handelt es sich um 2 Lokalpopulationen mit Konnektivität (Verbund) innerhalb einer Meta-

population; für die südliche Lokalpopulation konnte Fortpflanzung bestätigt werden. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 1: Kontrolle planungsrelevanter Reptilienarten 

PF 5: Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

 

Es ist zu gewährleisten, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Die Gefahr einer Tötung bei den Baumaßnah-

men ist zwar gering, letztendlich aber nicht auszuschließen. Vor Beginn der Baumaßnahme ist durch einen Ex-

perten zu prüfen, ob sich Reptilien im Baufeld aufhalten. Diese sind gegebenenfalls zu fangen und in Bereiche 

außerhalb des Baufelds umzusiedeln (Maßnahme A 1). Die Böschungen zur B 19 liegen innerhalb eines 20 m 

breiten Korridors, der gemäß FStrG von Bebauung freizuhalten ist. Die dort anzulegenden nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen sind reptilienfreundlich zu gestalten (Maßnahme PF 5). 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Durch die Fortführung der gewerblich-industriellen Nutzung des Plangebiets wird die Gefahr von betriebs-/ nut-

zungsbedingten Tötungen nicht erheblich zunehmen. Da der Umfang von möglichen Hindernissen in Form bauli-

cher Anlagen im Vergleich zum derzeitigen Zustand nicht wesentlich zunehmen wird, wird eine signifikante Erhö-

hung des Tötungsrisikos nicht befürchtet. 
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R1 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

 

Eine Zerstörung potenzieller Quartiere durch die geplanten Baumaßnahmen kann ausgeschlossen werden, da 

die Bereiche in einem 20 m-Abstand zur B 19 nicht bebaut werden dürfen und somit als nicht überbaubare 

Grundstücksflächen anzulegen sind (PF 5). Bei Verdacht auf ein Vorkommen wird ein Experte beteiligt (Maß-

nahme A 1). Insgesamt werden die Schädigungstatbestände nicht erfüllt. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 

Eine Störung von einzelnen Tieren durch die geplanten Baumaßnahmen kann ausgeschlossen werden, wenn bei 

Verdacht auf ein Vorkommen ein Experte beteiligt wird (Maßnahme A 1). Auch durch die zusätzlichen betriebs-/ 

nutzungsbedingten Störungen wird die Funktionalität von Lebensstätten nicht erheblich eingeschränkt. Daher ist 

vorhabensbedingt nicht von einer erheblichen Störung der lokalen Population der Art auszugehen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen 

          Maßnahmen PF  5 und A 1                                                Artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit. 

 



Papiermaschine PM 5 neu mit Nebenanlagen Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG 

Genehmigung nach § 4 BImSchG Werk Aalen 

29.1 Fachbeitrag Artenschutz 

 

 

21.09.2018 20 

4.3.2 Fledermäuse 

Im Plangebiet wurden 8 Fledermausarten / -gruppen sicher nachgewiesen (Tab. 4.3-2, 

Abb. 4.3-2). 

Tab. 4.3-2: Nachgewiesene Fledermausarten 

Art 

Rote 

Liste 

(BW/D) 

BNat 

SchG 
Nachweis 

Erfassungs- 

häufigkeit  

FFH-

An-

hang 

Erhal-

tungs-

zustand 

in BRD 

sichere Arten mit ausreichend Nachweisen / Analysesicherheit 

Breitflügelfledermaus 

(Eptesicus serotinus) 
2/G b, s 

BC (ertfüllt), 
Detektor 

sporadisch, v.a. im Sied-
lungsumfeld 

IV U1 

Große Bartfledermaus 

(Myotis brandtii) bzw.  

Kleine Bartfledermaus 

(Myotis mystacinus), 
akustisch nicht sicher 
trennbar 

1/V 

 

3/V 

b, s 
BC (erfüllt), 

Detektor 

Sporadisch-regelmäßig, 
v.a. in / über den Ge-

hölzbereichen 

 

IV 

 

IV 

 

U1  

 

FV 

Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus) 
3/* b, s 

BC (erfüllt.), 
Detektor 

häufig (Hauptart) IV FV 

Großer Abendsegler  

(Nyctalus noctula) 
i/V b, s BC (erfüllt) sporadisch IV FV 

Rauhautfledermaus 

(Pipistrellus nathusii) 
i/* b, s BC (erfüllt) sporadisch IV FV 

Wasserfledermaus 

(Myotis daubentonii) 
3/*   

regelmäßig an / über den 
Klärbecken 

IV FV 

Fransenfledermaus 

(Myotis nattereri) 
2/* b, s BC erfüllt sehr selten IV FV 

Mopsfledermaus 

(Barbastella barbastellus) 

 

1/2 

 

b, s 

 

BC erfüllt 

nur an einem Termin im 
Herbst: an diesem je-

doch mehr als 120 siche-
re Rufe; vermutl. eine 
kleine Gruppe auf dem 

Durchzug 

II, IV U2 

BNatSchG: b- besonders geschützt, s- streng geschützt.  

Nachweis: BC- Batcorder, Krit- Kriterium erfüllt.  

Erhaltungszustand BRD (kontinentale Region): FV- günstig, U1- unzureichend, U2- schlecht, XX- unbekannt. 

Ampeldarstellung von grün (günstig) – gelb (bes. zu beachten) – rot (kritisch). 

RL-Angaben BaWü / D):.  1- vom Aussterben bedroht, 2- stark gefährdet, 3- gefährdet, i- gef. wandernde Art, D- 

Daten unzureichend, G- Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt, V- Vorwarnstufe, *- keine Gefähr-

dung 

Für die Arten Malc- Nymphenfledermaus, Nlei- Kleiner Abendsegler, Enil- Nordfledermaus, Ppyg- Mückenfle-

dermaus gab es einzelne, für eine sichere Artangabe jedoch zu wenige Nachweise. 
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Abb. 4.3-2: Fledermausnachweise (automatische Aufzeichnung) 
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Große und Kleine Bartfledermaus sind mit dem Detektor oder der Analysesoftware nicht 

sauber zu trennen. Zudem gab es einzelne nicht klar einer Art zuzuordnende Rufe. Die 

reale Artanzahl kann also höher sein als die oben aufgeführten 8 Arten. Um hier Klarheit 

zu bekommen, müssten mehrjährige Untersuchungen durchgeführt werden. Bezogen auf 

den Landes-Fledermausatlas (BRAUN & DIETERLEN 2003) handelt es sich wahrscheinlich 

um die kleine Bartfledermaus. 

Eine Fledermauszönose (in Arten- und Individuenzusammensetzung) ist jedoch sehr dy-

namisch, d.h. Wechsel zwischen den Jahren sind durchaus auch möglich, in Abhängigkeit 

von Witterung, Struktur-/Quartier-,/ Nahrungsangebot, veränderten Räuber-Beute- bzw. 

Konkurrenzsituationen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Artenzahl und 

die Individuenzahlen zwischen den Jahren schwanken. 

Besonders wertgebende Arten 

Bezogen auf den Erwartungswert (vgl. für das Land Braun & Dieterlen, 2003 bzw. allge-

mein Niethammer & Krapp 2001) für die Region (TK 7126 und angrenzende TK) und die 

bekannten Vorkommen der Fledermausarten Großes Mausohr (Sommer und Winter), 

Kleine Bartfledermaus (Sommer, Winter), Wasserfledermaus (Winter), Braunes Langohr 

(Sommer, Winter), Mopsfledermaus (Sommer, Winter, beide in Distanz), Breitflügelfleder-

maus (Sommer, Winter, beide in Distanz), Zwergfledermaus (Sommer, Winter), Großer 

Abendsegler (Sommer) sind die Nachweise der Fransenfledermaus, der Rauhautfleder-

maus, besonders jedoch der Mopsfledermaus überraschend. Das Braune Langohr (Wald-

spezialist) wurde erwartungsgemäß nicht nachgewiesen.  

Der Autor des Artkapitels im Atlas (Alfred Nagel) formuliert sinngemäß, dass die Mopsfle-

dermaus in Baden-Württemberg nur sehr vereinzelt und fast nur im Winterhalbjahr anzu-

treffen ist; aktuelle Sommernachweise der Mopsfledermaus äußerst selten sind. Demge-

genüber kann die Region um Aalen nach den Angaben von Steck et. al. (2015) durchaus 

als potenzielles Vorkommensgebiet eingestuft werden. 

Jagdflächen, Funktionslinien 

Die wesentlichen Jagdareale sind die im Norden und Süden im Gebiet vorhandenen Ge-

hölzbereiche (Abb. 4.3-2). Im Norden liegt der parkartig, ältere Baumbestand mit Einzel-

bäumen um Wohnhäuser und Wiesenbereiche, im Süden im Umfeld der Kläranlage und 

des Kochers. Die Gesamtanzahl von Fledermäusen in „guten“ Nächten liegt bei ca. 50 In-

dividuen, was ein hoher Wert ist und das ausgesprochen gute Insektenangebot reflektiert. 

Quartiere 

Tagesschlafquartiere 

Einzelne Zwergfledermäuse nutzen unregelmäßig einzelne Spalten, Ritzen, Verstecke an 

den Gebäuden als sporadisches Tagesschlafquartier oder während der Nacht für kurze 

Ruhephasen. 
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Wochenstubenquartiere 

Es wurden keine Wochenstubenquartiere im Gebiet im Jahr 2015 festgestellt. 

Winterquartiere 

Hinweise auf Winterquartiere im Gebiet ergaben sich keine. 

Gefährdung, Schutz 

Alle Fledermausarten sind in Anhang IV der FFH-RL, zudem nach dem BNatSchG beson-

ders und streng geschützt. Die Mopsfledermaus ist zudem in Anhang II gelistet (Bedarf für 

artspezifische Schutzgebiete). 

Alle Fledermausarten sind in der Roten Liste von BaWü gelistet. Die Arten mit der höchs-

ten Einstufung (vom Aussterben bedroht) sind Große Bartfledermaus (Vorkommen un-

wahrscheinlich; auf Basis der allgemeinen Artkenntnisse im Land u.a. der Chorologie kann 

davon ausgegangen, dass die Kleine Bartfledermaus nachgewiesen wurde) und die 

Mopsfledermaus. Breitflügelfledermaus (synanthrope Art, zusammen mit der 

Zwergffledermaus) und Fransenfledermaus sind stark gefährdet, die anderen Arten ge-

fährdet (in verschiedenen Kategerien: 3, D, i). 

Quartiere 

Länger genutzte Fledermausquartiere in Gebäuden wurden nicht festgestellt. Demgegen-

über schien es, dass wechselnd einzelne Spalten, Ritzen, Verstecke an den Gebäuden 

von einzelnen Individuen als sporadisches Tagesschlafquartier oder während der Nacht 

für kurze Ruhephasen genutzt werden. Gebäude sind vor größeren Umbauten bzw. dem 

Abriß deshalb zu inspizieren. 

Jagdbereiche / Flugachsen / Funktionslinien 

Die wesentlichen Jagdbereiche liegen an/über den Gehölzen, einzelnen Klärbecken. Die 

Gesamtanzahl von Fledermäusen in „guten“ Nächten liegt um die 50 Individuen, was ein 

hoher Wert ist, das ausgesprochen gute Insektenangebot reflektierend. 

Teilflächen / Habitate 

Lokal bedeutsam sind die älteren Gehölze im nord/nordöstlichen Plangebiet (Parkwald um 

ehemalige Wohnhäuser), mittleren (Parkplatz-) und südlichen (Kläranlagen-) Bereich. 
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S1 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Vorwiegend im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich. Die Jagdgebiete befinden sich bevorzugt in der offenen und 

halboffenen Landschaft über Grünlandflächen mit randlichen Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern. Außer-

dem jagen die Tiere in Streuobstwiesen, Parks und Gärten sowie unter Straßenlaternen. Die individuellen Aktionsräu-

me sind durchschnittlich 4-16 km² groß, wobei die Jagdgebiete meist in einem Radius von 1-6,5 (max. 12) km um die 

Quartiere liegen. Wochenstuben befinden sich an und in Spaltenverstecken oder Hohlräumen von Gebäuden (z.B. 

Fassadenverkleidungen, Zwischendecken, Dachböden, Dachpfannen). Einzelne Männchen beziehen neben Gebäu-

dequartieren auch Baumhöhlen, Nistkästen oder Holzstapel. Die Breitflügelfledermaus ist ausgesprochen orts- und 

quartiertreu. Als Winterquartiere werden Spaltenverstecke an und in Gebäuden, Bäumen und Felsen sowie Stollen 

oder Höhlen aufgesucht.  

In Baden-Württemberg tritt die Art vor allem in den tieferen Lagen ein regelmäßiger Bewohner gerade des Siedlungs-

bereiches auf. Vorkommen sind am Oberrhein, im nördlichen Schwarzwald, am Neckar und in Teilen der östlichen 

Schwäbischen Alb. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Im Rahmen der faunistischen Erfassungen wurden sporadisch im Bereich von Gebäuden festgestellt. Sommer- und 

Winterquartiere wurden nicht festgestellt. An den Haupt- und Nebengebäuden bestehen Quartiermöglichkeiten in Form 

von Höhlungen, Verkleidungen, Spalten usw. Eine zeitweise Nutzung von Spalten an Gebäuden des Plangebiets als 

Tagesquartiere ist deshalb nicht auszuschließen. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen an Gebäuden und Gehölzen 

 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

 

Es ist zu gewährleisten, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Die Gefahr einer Tötung bei den Baumaßnahmen ist 

zwar gering, letztendlich aber nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf eine Quartiereignung ist daher bei allen Bau-

maßnahmen, bei Gebäudeumbauten und -abrissen ein Fledermausexperte zu beteiligen. 

Um baubedingte direkte Verluste von Fledermäusen (durch Zerstörung von potenziellen Tagesquartieren) in einzelnen 

Großgehölzen zu vermeiden, erfolgen Rodungen grundsätzlich im Winterhalbjahr und somit außerhalb der Zeit der 
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S1 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Paarungs-/ Sommerquartiersnutzung. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Durch die Fortführung der gewerblich-industriellen Nutzung des Plangebiets wird die Gefahr von betriebs-/ nutzungs-

bedingten Tötungen nicht zunehmen. Da der Umfang von möglichen Hindernissen in Form baulicher Anlagen im Ver-

gleich zum derzeitigen Zustand  nur geringfügig zunehmen wird, wird eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 

durch Kollisionen nicht befürchtet. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

Sommer- oder Winterquartiere wurden im Geltungsbereich nicht nachgewiesen. Die planbedingt betroffenen Vegetati-

ons- und Gebäudestrukturen sind nicht als `Fortpflanzungs- und Ruhestätten` im Sinne des Gesetzes einzustufen, weil 

keine Quartiere enthalten sind und sie als Nahrungshabitat nicht essentiell bedeutsam sein werden, da die Art sehr 

variabel in Verhalten und Jagdweise ist und im räumlichen Umfeld sowie in den zu erhaltenden Randbereichen im 

Plangebiet zahlreiche Möglichkeiten zur Jagd findet.  

Für die Population essenzielle Quartierbereiche dieser gebäudebewohnenden Fledermausart werden durch die Maß-

nahme unter Berücksichtigung der A 3 nicht geschädigt. Die möglichen Verluste strukturell geeigneter, potenzieller 

Nahrungshabitate sind nur von geringem Umfang und nicht geeignet, die vorhandene Lokalpopulation der Breitflügel-

fledermaus in ihrem Fortbestand bzw. Erhaltungszustand negativ zu beeinträchtigen, da Breitflügelfledermäuse sehr 

mobil sind, große Aktionsräume nutzen und opportunistisch jagen. 

Ausgeschlossen werden kann auch, dass durch vorhabensbedingte Gehölzrodungen und Gebäudeabrisse der Verlust 

von Sommerquartieren im Plangebiet entsteht, da keine Höhlenbäume von der Rodung betroffen sind. Bei Verdacht 

auf eine Quartiereignung (Tages- oder Sommerquartier), ist bei Baumaßnahmen (größtenteils Bestand) ein Fleder-

mausexperte zu beteiligen. 

Insgesamt werden die Schädigungstatbestände nicht erfüllt. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Wochenstuben wurden im Geltungsbereich nicht nachgewiesen. Potenzielle Wochenstubenquartiere von Breitflügel-

fledermäusen in anderen Ortschaften werden vorhabensbedingt nicht beeinträchtigt. Die ggf. kleinräumig verloren ge-

henden Jagdhabitate sind zudem für die vorhandene Lokalpopulation nicht maßgeblich, da Breitflügelfledermäuse 

sehr mobil sind, große Aktionsräume nutzen und opportunistisch jagen. Mögliche baubedingte Störungen sind nur vo-

rübergehender Art und können von betroffenen Individuen durch Ausweichen vermieden werden. 

Baubedingte Störungen werden zeitlich begrenzt und hauptsächlich während der Tagesstunden auftreten; sie werden 
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S1 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

keine Intensität erreichen, welche die Funktionalität etwaiger Lebensstätten oder der Jagdhabitate der nachtaktiven Art 

erheblich einschränken könnten, so dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern 

würde. Ein Ausweichen der möglicherweise betroffenen Tiere in ungestörte Bereiche ist leicht möglich. 

Auch durch die zusätzlichen betriebs-/ nutzungsbedingten Störungen wird die Funktionalität von Lebensstätten der 

Breitflügelfledermaus nicht erheblich eingeschränkt. Daher ist vorhabensbedingt nicht von einer erheblichen Störung 

der lokalen Population der Art auszugehen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 3 ,                                                                  artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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S2 

Bartfledermaus (Myotis brandtii, Myotis mystacinus) 

 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Die Art zeigt eine strenge Strukturbindung, nutzt meist lineare Landschaftselemente als Orientierungsleitlinien (Flug-

routen) und jagt oft an oder in dichter Vegetation. Jagdhabitate sind lichte Wälder, Hecken, auch Hofflächen, Gewäs-

ser etc., gerne entlang von linearen Randstrukturen. Wochenstuben befinden sich überwiegend in Ritzen und Spalten 

vor allem außen an Gebäuden, z.B. Fensterläden, Rollladenkästen, Holzverschalungen, seltener Dachböden, oft am 

Ortsrand im Übergang zu Wald, sehr selten in Rindenspalten von Bäumen. Zu Sommer- und Zwischenquartieren gibt 

es keine genauen Angaben, wahrscheinlich entsprechen sie den Wochenstubenquartieren. Überwinterung in Felshöh-

len, Stollen, tiefen Kellern und ähnlichem. 

In Baden-Württemberg tritt die Art vereinzelt im Rheintal, in Teilen der östlichen Schwäbischen Alb sowie nahe des 

Bodensees auf. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die Bartfledermaus wurde bei faunistischen Erhebungen sporadisch bis regelmäßig, v.a. in und über den Gehölzbe-

reichen festgestellt. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen an Gebäuden und Gehölzen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

Es ist zu gewährleisten, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Die Gefahr einer Tötung bei den Baumaßnahmen ist 

zwar gering, letztendlich aber nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf eine Quartiereignung ist daher bei allen Bau-

maßnahmen, bei Gebäudeumbauten und -abrissen ein Fledermausexperte zu beteiligen (V 8). 

Um baubedingte direkte Verluste von Fledermäusen (durch Zerstörung von potenziellen Tagesquartieren) in einzelnen 

Großgehölzen zu vermeiden, erfolgen Rodungen grundsätzlich im Winterhalbjahr und somit außerhalb der Zeit der 

Paarungs-/ Sommerquartiersnutzung. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 
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S2 

Bartfledermaus (Myotis brandtii, Myotis mystacinus) 

 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Durch die Fortführung der gewerblich-industriellen Nutzung des Geländes wird die Gefahr von betriebs-/ nutzungsbe-

dingten Tötungen nicht erheblich zunehmen. Da der Umfang von möglichen Hindernissen in Form baulicher Anlagen 

wird im Vergleich zum derzeitigen Zustand nur geringfügig zunehmen wird, wird eine signifikante Erhöhung des Tö-

tungsrisikos durch Kollisionen nicht befürchtet. Ohnehin frequentiert die Art offensichtlich nur in geringer Anzahl das 

Gebiet und ist zudem nachtaktiv, so dass sie sich in einem Zeitraum in dem Gebiet aufhalten wird, wenn Fahrzeugbe-

wegungen weniger häufig auftreten. 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

Für die Population essenzielle Quartierbereiche werden durch die geplanten Nutzungen nicht beschädigt. Die mögli-

chen Verluste strukturell geeigneter, potenzieller Nahrungshabitate sind nur von geringem Umfang und nicht geeignet, 

potenziell vorhandene Lokalpopulationen der Bartfledermaus in ihrem Fortbestand bzw. Erhaltungszustand negativ zu 

beeinträchtigen. Da sich im näheren Umfeld voraussichtlich keine Wochenstubenquartiere befinden, sind auch keine 

für die örtliche Population essenziellen Jagdhabitate oder Flugwege betroffen.  

Darüber hinaus werden innerhalb des Plangebiets und in der direkten Umgebung auch in Zukunft Möglichkeiten zur 

Jagd für die siedlungsangepasste Art vorhanden sein bzw. neu entstehen; dies ist allerdings für die Sicherung des Er-

haltungszustandes der Art nicht unbedingt erforderlich.  

Ausgeschlossen werden kann auch, dass durch vorhabensbedingte Gehölzrodungen der Verlust von Sommerquartie-

ren im Plangebiet entsteht, da keine Höhlenbäume von der Rodung betroffen sind. Bei Verdacht auf eine Quartiereig-

nung (Tages- oder Sommerquartier), ist bei Baumaßnahmen ein Fledermausexperte zu beteiligen (A 3).  

Insgesamt werden die Schädigungstatbestände damit nicht erfüllt. 

 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Da sich im Plangebiet keine Wochenstubenquartiere befinden, ist nicht mit Störungen zu rechnen, die den Erhal-
tungszustand der lokalen Population verschlechtern. Mögliche baubedingte Störungen (in potenziellen Jagdgebieten) 
sind nur vorübergehender Art und können von betroffenen Individuen durch Ausweichen vermieden werden. 

Baubedingte Störungen werden zeitlich begrenzt und hauptsächlich während der Tagesstunden auftreten; sie werden 
keine Intensität erreichen, welche die Funktionalität etwaiger Lebensstätten oder der Jagdhabitate der nachtaktiven Art 
erheblich einschränken könnten, so dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern 
würde. Ein Ausweichen der möglicherweise betroffenen Tiere in ungestörte Bereiche mit geeigneten Höhlenbäumen 
ist leicht möglich. 

Auch durch die zusätzlichen betriebs-/ nutzungsbedingten Störungen wird die Funktionalität von Lebensstätten der Art 
nicht erheblich eingeschränkt. Daher ist vorhabensbedingt nicht von einer erheblichen Störung der lokalen Population 
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auszugehen. 

 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 3                                                                      artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Zwergfledermäuse gehören zu den kleinsten Fledermausarten Europas. Als Quartiere werden von der primär felsbe-

wohnenden Art vorwiegend enge Spalten an Gebäuden – teilweise auch ganzjährig – genutzt. Ihre Quartiere befinden 

sich hinter Schiefer- und Eternitverkleidungen, Verschalungen, Zwischendächern, Hohlblockmauern und sonstigen 

kleinen Spalten an der Außenseite von Gebäuden. Die Wochenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier. Im 

Winter suchen Zwergfledermäuse unterirdische Höhlen, Keller oder Stollen zum Überwintern auf. Die strukturgebun-

dene Zwergfledermaus jagt bevorzugt in den Randbereichen von Gehölzbeständen bzw. an Waldrändern. 

Die Zwergfledermaus ist in Baden-Württemberg weit verbreitet und häufig vorkommend. Trotz der relativen Häufigkeit 

bleibt ein hohes Gefährdungspotenzial für die Art. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Im Rahmen der faunistischen Erhebungen wurde die Art häufig erfasst. Die Art jagt vorwiegend strukturgebunden. 

Dementsprechend sind die Gehölzstrukturen im Verbund mit den offenen Wiesenflächen im Untersuchungsgebiet ei-

ne hohe Bedeutung als Jagdhabitat zu besitzen. Die Zwergfledermaus ist die häufigste Fledermausart im Siedlungs-

bereich und kann deshalb in Gebäuden potenziell Quartiere besitzen. An den Haupt- und Nebengebäuden bestehen 

(Tages)-Quartiermöglichkeiten (Höhlungen, Verkleidungen, Spalten usw.) für die Art. Eine zeitweise Nutzung von Spal-

ten an Gebäuden des Plangebiets als Tagesquartiere ist deshalb nicht auszuschließen. Die Ränder der Gehölzbes-

tände werden für die Jagd genutzt. Die Erfassung von Höhlenbäumen und Baumspalten ergab keine geeigneten 

Bäume bzw. Strukturen im Plangebiet. 

Die Sommer- und Winterquartiere der registrierten Fledermäuse befinden sich potentiell in Baumhöhlen in älteren Ge-

hölzen. Wochenstuben und Sommer-, Winterquartiere sind nicht vorhanden. 

Der Erhaltungszustand der Art in Baden-Württemberg ist „günstig“. Die anspruchslose Zwergfledermaus ist die häu-

figste Art im Siedlungsbereich und auch der lokale Erhaltungszustand kann als günstig eingestuft werden. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen an Gebäuden und Gehölzen 

 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

 

Es ist zu gewährleisten, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Die Gefahr einer Tötung bei den Baumaßnahmen ist 
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zwar gering, letztendlich aber nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf eine Quartiereignung ist daher bei allen Bau-

maßnahmen, bei Gebäudeumbauten und -abrissen ein Fledermausexperte zu beteiligen. 

Um baubedingte direkte Verluste von Fledermäusen (durch Zerstörung von potenziellen Tagesquartieren) in einzelnen 

Großgehölzen zu vermeiden, erfolgen Rodungen grundsätzlich im Winterhalbjahr (Maßnahme V 4) und somit außer-

halb der Zeit der Paarungs-/ Sommerquartiersnutzung. 

 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Durch die zukünftige gewerblich-industrielle Nutzung des Geländes wird die Gefahr von betriebs-/ nutzungsbedingten 

Tötungen nicht erheblich zunehmen. Da der Umfang von möglichen Hindernissen in Form baulicher Anlagen wird im 

Vergleich zum derzeitigen Zustand nur geringfügig zunehmen wird, wird eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 

durch Kollisionen nicht befürchtet. Ohnehin frequentiert die Art offensichtlich nur in geringer Anzahl das Gebiet und ist 

zudem nachtaktiv, so dass sie sich in einem Zeitraum in dem Gebiet aufhalten wird, wenn Fahrzeugbewegungen we-

niger häufig auftreten. 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

Wochenstuben wurden im Geltungsbereich nicht nachgewiesen. Die planbedingt betroffenen Vegetationsstrukturen 

sind nicht als `Fortpflanzungs- und Ruhestätten` im Sinne des Gesetzes einzustufen, weil keine Quartiere enthalten 

sind und sie als Nahrungshabitat nicht essentiell bedeutsam sein werden, da die Art sehr variabel in Verhalten und 

Jagdweise ist und im räumlichen Umfeld sowie in den zu erhaltenden Randbereichen im Plangebiet zahlreiche Mög-

lichkeiten zur Jagd findet.  

Darüber hinaus werden innerhalb des Gebiets auch in Zukunft Möglichkeiten zur Jagd für die siedlungsangepasste 

Zwergfledermaus vorhanden sein bzw. neu entstehen; dies ist allerdings für die Sicherung des Erhaltungszustandes 

der Zwergfledermaus nicht unbedingt erforderlich.  

Ausgeschlossen werden kann auch, dass durch vorhabensbedingte Gehölzrodungen der Verlust von Sommerquartie-

ren im Plangebiet entsteht, da keine Höhlenbäume von der Rodung betroffen sind. Bei Verdacht auf eine Quartiereig-

nung (Tages- oder Sommerquartier), ist bei Baumaßnahmen (größtenteils Bestand) ein Fledermausexperte zu beteili-

gen (A 1). 

 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
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 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Wochenstuben wurden im Geltungsbereich nicht nachgewiesen. Individuen der Zwergfledermaus suchen das Plange-

biet offensichtlich ausschließlich zur Jagd auf. Die Zwergfledermaus gilt als siedlungsangepasste Art und weist eine 

relativ geringe Empfindlichkeit gegenüber Störreizen innerhalb des Jagdreviers auf.  

Baubedingte Störungen werden zeitlich begrenzt und hauptsächlich während der Tagesstunden auftreten; sie werden 

keine Intensität erreichen, welche die Funktionalität etwaiger Lebensstätten oder der Jagdhabitate der nachtaktiven Art 

erheblich einschränken könnten, so dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern 

würde. Ein Ausweichen der möglicherweise betroffenen Tiere in ungestörte Bereiche mit geeigneten Höhlenbäumen 

ist leicht möglich. 

Auch durch die zusätzlichen betriebs-/ nutzungsbedingten Störungen wird die Funktionalität von Lebensstätten der 

Zwergfledermaus nicht erheblich eingeschränkt. Daher ist vorhabensbedingt nicht von einer erheblichen Störung der 

lokalen Population der Zwergfledermaus auszugehen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 3                                                                     artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Der Große Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die sowohl im Sommer als auch im Winter häufig Baum-

höhlen, bevorzugt alte Spechthöhlen, als Quartier nutzt (Kronwitter 1988). Die Jagdgebiete des Großen Abendseglers 

liegen oft über dem Kronendach von Wäldern, über Lichtungen, an Waldrändern, über Brachflächen, Grünland und 

über Gewässern. Aber auch über Grünflächen von Ortschaften (z. B. Parks, Friedhöfe) gehen sie auf Nahrungssuche. 

Bei ihren abendlichen Jagdausflügen entfernen sie sich zum Teil mit mehr als 10 Kilometern weit von ihren Tages-

quartieren. Vereinzelt werden auch Fledermauskästen oder Gebäude als Wochenstuben aufgesucht (Schober & 

Grimmberger 1998). Nach Auflösung der Wochenstuben ziehen die Tiere vornehmlich in südwestlicher Richtung ab. 

Große Abendsegler sind Fernwanderer. Die weiteste dokumentierte Entfernung beträgt ca. 1600 km (Gebhard 1999), 

Wanderungen von 1000 km sind keine Seltenheit. Neben dickwandigen Baumhöhlen, werden Felsspalten und in Süd-

europa auch Höhlen als Winterquartier genutzt, in denen sich zum Teil sehr viele Individuen versammeln.  

Die Art gilt in Baden-Württemberg als „wanderende Art“ kommt aber im Sommer landesweit vor. Der Große Abendseg-

ler steht deutschlandweit auf der „Vorwarnliste“. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Im Rahmen der faunistischen Erhebungen wurden Rufe der Art sporadisch erfasst.  

Im Plangebiet wurden keine Quartiere oder Wochenstuben festgestellt. Die mögliche Lage der Sommerquartiere oder 

Wochenstuben der registrierten Fledermäuse ist nicht bekannt, da die Art große Entfernungen zwischen Quartieren 

und Jagdgebieten zurücklegt. 

Der Erhaltungszustand der Art in Baden-Württemberg wird als „günstig“ bewertet. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen an Gebäuden und Gehölzen 

 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

 

Es ist zu gewährleisten, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Die Gefahr einer Tötung bei den Baumaßnahmen ist 

zwar gering, letztendlich aber nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf eine Quartiereignung ist daher bei allen Bau-

maßnahmen, bei Gebäudeumbauten und -abrissen ein Fledermausexperte zu beteiligen. 

Um baubedingte direkte Verluste von Fledermäusen (durch Zerstörung von potenziellen Tagesquartieren) in einzelnen 

Großgehölzen zu vermeiden, erfolgen Rodungen grundsätzlich im Winterhalbjahr und somit außerhalb der Zeit der 
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Paarungs-/ Sommerquartiersnutzung. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Durch die zukünftige gewerblich-industrielle Nutzung des Geländes wird die Gefahr von betriebs-/ nutzungsbedingten 

Tötungen nicht erheblich zunehmen. Da der Umfang von möglichen Hindernissen in Form baulicher Anlagen wird im 

Vergleich zum derzeitigen Zustand nur geringfügig zunehmen wird, wird eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 

durch Kollisionen nicht befürchtet. Ohnehin frequentiert die Art offensichtlich nur in geringer Anzahl das Gebiet und ist 

zudem nachtaktiv, so dass sie sich in einem Zeitraum in dem Gebiet aufhalten wird, wenn Fahrzeugbewegungen we-

niger häufig auftreten. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

Wochenstuben oder andere Quartiere wurden im Geltungsbereich nicht nachgewiesen. Die planbedingt betroffenen 

Vegetationsstrukturen sind nicht als `Fortpflanzungs- und Ruhestätten` im Sinne des Gesetzes einzustufen, weil keine 

Quartiere enthalten sind und sie als Nahrungshabitat nicht essentiell bedeutsam sein werden, da die Art sehr variabel 

in Verhalten und Jagdweise ist und im räumlichen Umfeld sowie in den zu erhaltenden Randbereichen im Plangebiet 

zahlreiche Möglichkeiten zur Jagd findet.  

Darüber hinaus werden innerhalb des Gebiets auch in Zukunft Möglichkeiten zur Jagd für diese typische Waldfleder-

maus vorhanden sein bzw. neu entstehen; dies ist allerdings für die Sicherung des Erhaltungszustandes der Zwergfle-

dermaus nicht unbedingt erforderlich.  

Ausgeschlossen werden kann auch, dass durch vorhabensbedingte Gehölzrodungen der Verlust von Sommerquartie-

ren im Plangebiet entsteht, da keine Höhlenbäume von der Rodung betroffen sind. Bei Verdacht auf eine Quartiereig-

nung (Tages- oder Sommerquartier), ist bei Baumaßnahmen (größtenteils Bestand) ein Fledermausexperte zu beteili-

gen (A 3). 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Wochenstuben wurden im Geltungsbereich nicht nachgewiesen. Individuen der Art suchen das Plangebiet offensicht-

lich ausschließlich zur Jagd auf. Der Große Abendsegler gilt als Waldfledermaus.  

Baubedingte Störungen werden zeitlich begrenzt und hauptsächlich während der Tagesstunden auftreten; sie werden 

keine Intensität erreichen, welche die Funktionalität etwaiger Lebensstätten oder der Jagdhabitate der nachtaktiven Art 

erheblich einschränken könnten, so dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern 

würde. Ein Ausweichen der möglicherweise betroffenen Tiere in ungestörte Bereiche mit geeigneten Höhlenbäumen 

ist leicht möglich. 
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Auch durch die zusätzlichen betriebs-/ nutzungsbedingten Störungen wird die Funktionalität von Lebensstätten der Art 

nicht erheblich eingeschränkt. Daher ist vorhabensbedingt nicht von einer erheblichen Störung der lokalen Population 

der Art auszugehen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 3                                                                     artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Die Art jagt bevorzugt in Feuchtgebieten und Auwäldern, aber auch an Waldrändern und –schneisen, seltener in 

Wohngebieten. Sommerquartiere befinden sich überwiegend im Wald in Baumhöhlen, Spalten, Fledermauskästen; 

seltener Quartiere in Gebäuden. Als ziehende Fledermausart ist sie über die Sommermonate (Mai bis August) eher 

seltener oder gar nicht anzutreffen. Winterquartiere liegen in Spalten von Felsen und Gebäuden, Holzstapel, seltener 

Baum- und Felshöhlen. Zur Zugzeit gibt es Bestandsschwerpunkte entlang der großen Flüsse. 

Die Rauhautfledermaus ist in Baden-Württemberg als wanderende gefährdete Art. Der Erhaltungszustand der Art in 

der kontinentalen Region in der BRD günstig 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Die Rauhautfledermaus kann Quartiere an Gebäuden besitzen. Dort findet sie Zwischen- und Winterquartiere an Spal-

ten der Außenfassade oder hinter Holzverschalungen. An den Gebäuden bestehen (Tages)-Quartiermöglichkeiten 

(Höhlungen, Verkleidungen, Spalten usw.) für die Art. Eine zeitweise Nutzung von Spalten an Gebäuden des Plange-

biets als Tagesquartiere ist deshalb nicht auszuschließen. Die Nutzung der Ränder der Gehölzbestände für die Jagd 

wurde festgestellt. Die Erfassung von Höhlenbäumen und Baumspalten ergab keine geeigneten Bäume bzw. Struktu-

ren im Plangebiet. 

Die Rauhhautfledermaus wurde im Rahmen der faunistischen Erhebungen im Plangebiet sporadisch nachgewiesen. 

Auch aufgrund der geringen Präsenz ist eine Wochenstube auszuschließen. Wochenstube oder Sommer- und Winter-

quartiere wurde nicht gefunden,. 

Der Erhaltungszustand der Art wird als „günstig“ eingestuft. 

Aufgrund der Nähe des Kochers mit seinen Ufergehölzen wird für diese Art mit einer engeren Bindung an Baum- als 

auch an Gebäudequartiere der lokale Erhaltungszustand als eher günstig eingestuft. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen an Gebäuden und Gehölzen 

 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 



Papiermaschine PM 5 neu mit Nebenanlagen Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG 

Genehmigung nach § 4 BImSchG Werk Aalen 

29.1 Fachbeitrag Artenschutz 

 

 

21.09.2018 37 

S5 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Es ist zu gewährleisten, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Die Gefahr einer Tötung bei den Baumaßnahmen ist 

zwar gering, letztendlich aber nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf eine Quartiereignung ist daher bei allen Bau-

maßnahmen, bei Gebäudeumbauten und -abrissen ein Fledermausexperte zu beteiligen. 

Um baubedingte direkte Verluste von Fledermäusen (durch Zerstörung von potenziellen Tagesquartieren) in einzelnen 

Großgehölzen zu vermeiden, erfolgen Rodungen grundsätzlich im Winterhalbjahr und somit außerhalb der Zeit der 

Paarungs-/ Sommerquartiersnutzung. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Durch die zukünftige gewerblich-industrielle Nutzung des Geländes wird die Gefahr von betriebs-/ nutzungsbedingten 

Tötungen nicht erheblich zunehmen. Da der Umfang von möglichen Hindernissen in Form baulicher Anlagen wird im 

Vergleich zum derzeitigen Zustand nur geringfügig zunehmen wird, wird eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 

durch Kollisionen nicht befürchtet. Ohnehin frequentiert die Art offensichtlich nur in geringer Anzahl das Gebiet und ist 

zudem nachtaktiv, so dass sie sich in einem Zeitraum in dem Gebiet aufhalten wird, wenn Fahrzeugbewegungen we-

niger häufig auftreten. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

Wochenstuben wurden im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen. Die planbedingt betroffenen Vegetationsstruktu-

ren sind nicht als `Fortpflanzungs- und Ruhestätten` im Sinne des Gesetzes einzustufen, weil keine Quartiere enthal-

ten sind und sie als Nahrungshabitat nicht essentiell bedeutsam sein werden, da die Art sehr variabel in Verhalten und 

Jagdweise ist und im räumlichen Umfeld sowie in den zu erhaltenden Randbereichen im Plangebiet zahlreiche Mög-

lichkeiten zur Jagd findet.  

Darüber hinaus werden innerhalb des Gebiets auch in Zukunft Möglichkeiten zur Jagd für die siedlungsangepasste Art 

vorhanden sein bzw. neu entstehen; dies ist allerdings für die Sicherung des Erhaltungszustandes der Art nicht unbe-

dingt erforderlich.  

Ausgeschlossen werden kann auch, dass durch vorhabensbedingte Gehölzrodungen der Verlust von Sommerquartie-

ren im Plangebiet entsteht, da keine Höhlenbäume von der Rodung betroffen sind. Bei Verdacht auf eine Quartiereig-

nung (Tages- oder Sommerquartier), ist bei Baumaßnahmen (größtenteils Bestand) ein Fledermausexperte zu beteili-

gen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Wochenstuben wurden im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen. Individuen der Art suchen das Plangebiet zur 

Jagd auf. Baubedingte Störungen werden zeitlich begrenzt und hauptsächlich während der Tagesstunden auftreten; 
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sie werden keine Intensität erreichen, welche die Funktionalität etwaiger Lebensstätten oder der Jagdhabitate der 

nachtaktiven Art erheblich einschränken könnten, so dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population 

verschlechtern würde. Ein Ausweichen der möglicherweise betroffenen Tiere in ungestörte Bereiche mit geeigneten 

Höhlenbäumen ist leicht möglich. 

Auch durch die zusätzlichen betriebs-/ nutzungsbedingten Störungen wird die Funktionalität von Lebensstätten der Art 

nicht erheblich eingeschränkt. Daher ist vorhabensbedingt nicht von einer erheblichen Störung der lokalen Population 

auszugehen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 3                                                                   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Die Art zeigt eine enge Bindung an Wasserflächen, z.B. Teiche und langsam fließende, mittelgroße Fließgewässer. 

Kommt gelegentlich aber auch weitab davon in Wäldern oder Ortschaften vor. Wochenstuben findet man überwiegend 

in hohlen Bäumen, vereinzelt in Gebäudequartieren, die sich in Mauerspalten, Brücken und Durchlässen und auf 

Dachböden befinden können. 

Die Wasserfledermaus ist in Baden-Württemberg gefährdet (RL- 3). Die Art ist fast landesweit verbreitet. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 

Die Wasserfledermaus wurde regelmäßig im Bereich der Kläranlage festgestellt. 

Die Art könnte Tagesquartiere an Gebäuden besetzen. Dort findet sie Unterschlupf an Spalten der Außenfassade oder 

hinter Verschalungen. An den Gebäuden bestehen (Tages)-Quartiermöglichkeiten (Höhlungen, Verkleidungen, Spal-

ten usw.) für die Art. Eine zeitweise Nutzung von Spalten an Gebäuden des Plangebiets als Tagesquartiere ist deshalb 

nicht auszuschließen. Auch die Ufergehölze entlang des Kochers könnten als mögliche Quartiere für die Wasserfle-

dermaus dienen.  

Die bachbegleitenden Gehölze des Kochers stellen einen möglichen Sommerlebensraum für die männlichen Tiere der 

Art dar. Eine Wochenstube wurde nicht festgestellt. Eine Nutzung der Gehölzränder des Geltungsbereichs für die Jagd 

insbesondere entlang des Kochers ist wahrscheinlich. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen an Gebäuden und Gehölzen 

 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

Es ist zu gewährleisten, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Die Gefahr einer Tötung bei den Baumaßnahmen ist 

zwar gering, letztendlich aber nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf eine Quartiereignung ist daher bei allen Bau-

maßnahmen, bei Gebäudeumbauten und -abrissen ein Fledermausexperte zu beteiligen (A 3). 

Um baubedingte direkte Verluste von Fledermäusen (durch Zerstörung von potenziellen Tagesquartieren) in einzelnen 

Großgehölzen zu vermeiden, erfolgen Rodungen grundsätzlich im Winterhalbjahr und somit außerhalb der Zeit der 

Paarungs-/ Sommerquartiersnutzung. 
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Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Durch die Fortführung der gewerblich-industriellen Nutzung des Geländes wird die Gefahr von betriebs-/ nutzungsbe-

dingten Tötungen nicht wesentlich zunehmen. Da der Umfang von möglichen Hindernissen in Form baulicher Anlagen 

wird im Vergleich zum derzeitigen Zustand nur geringfügig zunehmen wird, wird eine signifikante Erhöhung des Tö-

tungsrisikos durch Kollisionen nicht befürchtet. Ohnehin ist die Art nachtaktiv, so dass sie sich in einem Zeitraum in 

dem Gebiet aufhalten wird, wenn Fahrzeugbewegungen weniger häufig auftreten. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

Wasserfledermäuse jagen überwiegend an stehenden und langsam fließenden Gewässern; bisweilen werden auch 

Wälder, Waldlichtungen und Wiesen aufgesucht. Individuen der Art könnten das Gebiet - wenn auch in geringer An-

zahl - als Jagdgäste aufsuchen.  

Wochenstuben wurden im Plangebiet nicht nachgewiesen. Die planbedingt betroffenen Vegetationsstrukturen sind 

nicht als `Fortpflanzungs- und Ruhestätten` im Sinne des Gesetzes einzustufen, weil keine Quartiere enthalten sind 

und sie als Nahrungshabitat nicht essentiell bedeutsam sein werden, da die Art sehr variabel in Verhalten und Jagd-

weise ist und im räumlichen Umfeld sowie in den zu erhaltenden Randbereichen im Plangebiet zahlreiche Möglichkei-

ten zur Jagd findet. Darüber hinaus werden innerhalb des Untersuchungsraums auch in Zukunft Möglichkeiten zur 

Jagd für die Art vorhanden sein. 

Ausgeschlossen werden kann auch, dass durch vorhabensbedingte Gehölzrodungen der Verlust von Sommerquartie-

ren im Plangebiet entsteht, da keine Höhlenbäume von der Rodung betroffen sind. Bei Verdacht auf eine Quartiereig-

nung (Tages- oder Sommerquartier), ist bei Baumaßnahmen (größtenteils Bestand) ein Fledermausexperte zu beteili-

gen (Maßnahme V 8). 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Wochenstuben wurden im Plangebiet nicht nachgewiesen. Individuen der Wasserfledermaus suchen das Plangebiet 

im Bereich der Kläranlage und des Kochers zur Jagd auf. 

Baubedingte Störungen werden zeitlich begrenzt und hauptsächlich während der Tagesstunden auftreten; sie werden 

keine Intensität erreichen, welche die Funktionalität etwaiger Lebensstätten oder der Jagdhabitate der nachtaktiven Art 

erheblich einschränken könnten, so dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern 

würde. Ein Ausweichen der möglicherweise betroffenen Tiere in ungestörte Bereiche mit geeigneten Höhlenbäumen 

ist leicht möglich. 

Auch durch die zusätzlichen betriebs-/ nutzungsbedingten Störungen wird die Funktionalität von Lebensstätten der Art 

nicht erheblich eingeschränkt. Daher ist vorhabensbedingt nicht von einer erheblichen Störung der lokalen Population 
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der Art auszugehen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 3                                                                     artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Unterholzreiche Laubwälder mit lückigem Baumbestand. Als Jagdgebiete werden außerdem reich strukturierte, halbof-

fene Parklandschaften mit Hecken, Baumgruppen, Grünland und Gewässern aufgesucht. Die individuellen Aktions-

räume sind 100-600 ha groß, die Kernjagdgebiete liegen meist in einem Radius von bis zu 1.500 m um die Quartiere. 

Als Wochenstuben werden Baumquartiere (v.a. Höhlen, abstehende Borke) sowie Nistkästen genutzt. Darüber hinaus 

werden auch Dachböden und Viehställe bezogen. Wochenstubenquartiere werden sehr häufig gewechselt. Die Win-

terquartiere finden sich in spaltenreichen Höhlen, Stollen, Eiskellern, Brunnen und anderen unterirdischen Hohlräu-

men, seltener auch in oberirdischen Gebäuden.  

Die Art ist bundesweit verbreitet und wird in der neuen Roten Liste Deutschlands nicht mehr als gefährdet eingestuft. 

In Baden-Württemberg ist die Fransenfledermaus weit verbreitet. Das Plangebiet weist einige der aufgeführten Habi-

tatstrukturen auf. Der Erhaltungszustand wird als „günstig“ eingestuft. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum wurde die Art sehr selten nachgewiesen. 

Es liegt kein Wochenstubennachweis vor. Wintervorkommen sind im näheren Umfeld ebenfalls nicht bekannt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: Da sich bei dem (potenziellen) Vorkommen eine lokale Population nicht 

abgrenzen lässt, erfolgt vorsorglich eine individuenbezogene Betrachtung. Die Art ist regelmäßig anzutreffen und wur-

de von der bundesweiten Roten Liste gestrichen. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen an Gebäuden und Gehölzen 

 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

Es ist zu gewährleisten, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Die Gefahr einer Tötung bei den Baumaßnahmen ist 

zwar gering, letztendlich aber nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf eine Quartiereignung ist daher bei allen Bau-

maßnahmen, bei Gebäudeumbauten und -abrissen ein Fledermausexperte zu beteiligen (A 3). 

Um baubedingte direkte Verluste von Fledermäusen (durch Zerstörung von potenziellen Tagesquartieren) in einzelnen 

Großgehölzen zu vermeiden, erfolgen Rodungen grundsätzlich im Winterhalbjahr und somit außerhalb der Zeit der 

Paarungs-/ Sommerquartiersnutzung. 
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Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Durch die Fortführung der gewerblich-industriellen Nutzung des Geländes wird die Gefahr von betriebs-/ nutzungsbe-

dingten Tötungen nicht erheblich zunehmen. Da der Umfang von möglichen Hindernissen in Form baulicher Anlagen 

wird im Vergleich zum derzeitigen Zustand nur geringfügig zunehmen wird, wird eine signifikante Erhöhung des Tö-

tungsrisikos durch Kollisionen nicht befürchtet. Ohnehin frequentiert die Art offensichtlich nur in geringer Anzahl das 

Gebiet und ist zudem nachtaktiv, so dass sie sich in einem Zeitraum in dem Gebiet aufhalten wird, wenn Fahrzeugbe-

wegungen weniger häufig auftreten. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 
 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

Für die Population essenzielle Quartierbereiche werden durch die geplanten Nutzungen nicht beschädigt. Die mögli-

chen Verluste strukturell geeigneter, potenzieller Nahrungshabitate sind nur von geringem Umfang und nicht geeignet, 

potenziell vorhandene Lokalpopulationen der Bartfledermaus in ihrem Fortbestand bzw. Erhaltungszustand negativ zu 

beeinträchtigen. Da sich im näheren Umfeld keine Wochenstubenquartiere befinden, sind auch keine für die örtliche 

Population essenziellen Jagdhabitate oder Flugwege betroffen.  

Darüber hinaus werden innerhalb des Plangebiets und in der direkten Umgebung auch in Zukunft Möglichkeiten zur 

Jagd für die siedlungsangepasste Art vorhanden sein bzw. neu entstehen; dies ist allerdings für die Sicherung des Er-

haltungszustandes der Art nicht unbedingt erforderlich.  

Ausgeschlossen werden kann auch, dass durch vorhabensbedingte Gehölzrodungen der Verlust von Sommerquartie-

ren im Plangebiet entsteht, da keine Höhlenbäume von der Rodung betroffen sind. Bei Verdacht auf eine Quartiereig-

nung (Tages- oder Sommerquartier), ist bei Baumaßnahmen (größtenteils Bestand) ein Fledermausexperte zu beteili-

gen (A 3). Insgesamt werden die Schädigungstatbestände damit nicht erfüllt. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 

Da sich im Plangebiet keine Wochenstubenquartiere befinden, ist nicht mit Störungen zu rechnen, die den Erhal-
tungszustand der lokalen Population verschlechtern. Mögliche baubedingte Störungen (in potenziellen Jagdgebieten) 
sind nur vorübergehender Art und können von betroffenen Individuen durch Ausweichen vermieden werden. 

Baubedingte Störungen werden zeitlich begrenzt und hauptsächlich während der Tagesstunden auftreten; sie werden 
keine Intensität erreichen, welche die Funktionalität etwaiger Lebensstätten oder der Jagdhabitate der nachtaktiven Art 
erheblich einschränken könnten, so dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern 
würde. Ein Ausweichen der möglicherweise betroffenen Tiere in ungestörte Bereiche mit geeigneten Höhlenbäumen 
ist leicht möglich. 

Auch durch die zusätzlichen betriebs-/ nutzungsbedingten Störungen wird die Funktionalität von Lebensstätten der Art 
nicht erheblich eingeschränkt. Daher ist vorhabensbedingt nicht von einer erheblichen Störung der lokalen Population 
auszugehen. 
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Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 3                                                                      artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Die Art war früher in Baden-Württemberg weiter verbreitet, zählte jedoch auch im 19. Jahrhundert zu den selteneren 

Fledermausarten. In den 1980er-Jahren galt sie als ausgestorben oder verschollen. Aktuell liegen wieder wenige 

Nachweise über Wochenstubenverbände im Land vor z. B. in den Kreisen Neckar-Odenwald und Waldshut sowie im 

Rammert. Bekannte Winterquartiere liegen beispielsweise auf der Schwäbischen Alb, im Wutachgebiet und in Hohen-

lohel. 

Die Mopsfledermaus ist in den meisten Mitgliedsstaaten der EU verbreitet (z. B. Deutschland, Frankreich, Spanien, 

Polen, Tschechien, Österreich). Sie lebt in den meisten Regionen Deutschlands und fehlt hier nur im äußersten Nor-

den und Nordwesten. Die Mopsfledermaus zählt in Deutschland zu den sehr seltenen Fledermausarten, obwohl ein 

bedeutender Anteil ihres europäischen Areals hier liegt. Deutschland trägt daher eine besondere Verantwortung für 

den Erhalt dieser Art. 

Mopsfledermäuse halten sich zwischen November und März in Winterquartieren auf, wechseln jedoch auch in dieser 

Zeit gelegentlich das Quartier. Wochenstuben bilden sich Anfang Mai und lösen sich im August wieder auf. Als Som-

merquartiere dienen meist enge Spalten an Bäumen oder Gebäuden, zuweilen auch Spechthöhlen. Natürliche Quar-

tiere werden bevorzugt hinter abstehender Borke gesucht (hier jedoch nur selten Nachweise), häufiger sind Nachweise 

von Sommerquartieren hinter Fensterläden und Verkleidungen oder in anderen Spalten an Häusern. Die Jagdgebiete 

sind überwiegend in Wäldern oder parkartigen Landschaften, aber auch entlang von Waldrändern, Baumreihen, Feld-

hecken, Wasserläufen oder baumgesäumten Feldwegen zu finden (MESCHEDE & HELLER 2000). Winterquartiere 

befinden sich z. B. in Karsthöhlen, ausgedienten Bergwerken und Bunkeranlagen, evtl. auch in Spalten an Bäumen 

und Gebäuden. Die Mopsfledermaus gilt insgesamt als strukturgebundene Art.  

In Baden-Württemberg liegen die Schwerpunkte der Nachweise in der Östlichen Alb sowie der Hohenloher Ebene. Der 

Erhaltungszustand wird als „kritisch“ bewertet.  Die Art wird in der Roten Liste BW“ als vom Aussterben bedroht“ gelis-

tet. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum wurde die Art nur an einem Termin im Herbst, an diesem jedoch mehr als 120 sichere Rufe er-

fasst. Vermutlich handelte sich um eine kleine Gruppe auf dem Durchzug. Es liegt kein Wochenstubennachweis vor. 

Wintervorkommen sind im näheren Umfeld ebenfalls nicht bekannt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: Eingrenzung der lokalen Population nicht möglich, aufgrund des insgesamt 

hohen Gefährdungsgrades wird vorsorglich von einem schlechten Erhaltungszustand ausgegangen. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen an Gebäuden und Gehölzen 

 
 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
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oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt 

Es ist zu gewährleisten, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Die Gefahr einer Tötung bei den Baumaßnahmen ist 

zwar gering, letztendlich aber nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf eine Quartiereignung ist daher bei allen Bau-

maßnahmen, bei Gebäudeumbauten und -abrissen ein Fledermausexperte zu beteiligen (A 3). 

Um baubedingte direkte Verluste von Fledermäusen (durch Zerstörung von potenziellen Tagesquartieren) in einzelnen 

Großgehölzen zu vermeiden, erfolgen Rodungen grundsätzlich im Winterhalbjahr und somit außerhalb der Zeit der 

Paarungs-/ Sommerquartiersnutzung. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Durch die Fortführung der gewerblich-industriellen Nutzung des Geländes wird die Gefahr von betriebs-/ nutzungsbe-

dingten Tötungen nicht erheblich zunehmen. Da der Umfang von möglichen Hindernissen in Form baulicher Anlagen 

wird im Vergleich zum derzeitigen Zustand nur geringfügig zunehmen wird, wird eine signifikante Erhöhung des Tö-

tungsrisikos durch Kollisionen nicht befürchtet. Ohnehin frequentiert die Art offensichtlich nur in geringer Anzahl das 

Gebiet und ist zudem nachtaktiv, so dass sie sich in einem Zeitraum in dem Gebiet aufhalten wird, wenn Fahrzeugbe-

wegungen weniger häufig auftreten. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 
 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

 

Für die Population essenzielle Quartierbereiche werden durch die geplanten Nutzungen nicht beschädigt. Die mögli-

chen Verluste strukturell geeigneter, potenzieller Nahrungshabitate sind nur von geringem Umfang und nicht geeignet, 

potenziell vorhandene Lokalpopulationen der Bartfledermaus in ihrem Fortbestand bzw. Erhaltungszustand negativ zu 

beeinträchtigen. Da sich im näheren Umfeld keine Wochenstubenquartiere befinden, sind auch keine für die örtliche 

Population essenziellen Jagdhabitate oder Flugwege betroffen.  

Darüber hinaus werden innerhalb des Plangebiets und in der direkten Umgebung auch in Zukunft Möglichkeiten zur 

Jagd für die Art vorhanden sein bzw. neu entstehen; dies ist allerdings für die Sicherung des Erhaltungszustandes der 

Art nicht unbedingt erforderlich.  

Ausgeschlossen werden kann auch, dass durch vorhabensbedingte Gehölzrodungen der Verlust von Sommerquartie-

ren im Plangebiet entsteht, da keine Höhlenbäume von der Rodung betroffen sind. Bei Verdacht auf eine Quartiereig-

nung (Tages- oder Sommerquartier), ist bei Baumaßnahmen (größtenteils Bestand) ein Fledermausexperte zu beteili-

gen (A 3). Insgesamt werden die Schädigungstatbestände damit nicht erfüllt. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 
 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
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 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 

Da sich im Plangebiet keine Wochenstubenquartiere befinden, ist nicht mit Störungen zu rechnen, die den Erhal-
tungszustand der lokalen Population verschlechtern. Mögliche baubedingte Störungen (in potenziellen Jagdgebieten) 
sind nur vorübergehender Art und können von betroffenen Individuen durch Ausweichen vermieden werden. 

Baubedingte Störungen werden zeitlich begrenzt und hauptsächlich während der Tagesstunden auftreten; sie werden 
keine Intensität erreichen, welche die Funktionalität etwaiger Lebensstätten oder der Jagdhabitate der nachtaktiven Art 
erheblich einschränken könnten, so dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern 
würde. Ein Ausweichen der möglicherweise betroffenen Tiere in ungestörte Bereiche ist leicht möglich. 

Auch durch die zusätzlichen betriebs-/ nutzungsbedingten Störungen wird die Funktionalität von Lebensstätten der Art 
nicht erheblich eingeschränkt. Daher ist vorhabensbedingt nicht von einer erheblichen Störung der lokalen Population 
auszugehen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 3                                                                      artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papiermaschine PM 5 neu mit Nebenanlagen Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG 

Genehmigung nach § 4 BImSchG Werk Aalen 

29.1 Fachbeitrag Artenschutz 

 

 

21.09.2018 48 

4.4 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vo-

gelschutz-Richtlinie 

4.4.1 Vorgehensweise 

Alle einheimischen Brutvögel sind artenschutzrechtlich relevant. Der Schutz erstreckt sich 

nicht nur auf Vogelindividuen (Störung, Entnahme, Verletzung, Tötung) sondern auch auf 

die Entwicklungsformen (z.B. Eier) und die Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nester, 

Baumhöhlen). Im Rahmen der Planung wurden Brutvogelerfassungen durchgeführt. Die 

detaillierten Bestandsdarstellungen sind den faunistischen Erhebungen im Anhang zu ent-

nehmen. 

Gemäß § 44 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 müssen bei der artenschutzrechtlichen 

Betrachtung alle europäischen Vogelarten behandelt werden. Aufgrund der Vielzahl der 

Vogelarten wird wie folgt vorgegangen: 

Gefährdete oder seltene Vogelarten (Rote Liste Brutvögel Baden-Württemberg, Arten des 

Anhangs I der VSch-RL) sowie Arten mit speziellen artbezogenen Habitatansprüchen 

werden auf Artniveau behandelt. 

Als Anhaltskriterium für die Auswahl der auf Artniveau zu betrachtenden Arten wird die Ro-

te Liste der Brutvögel Baden-Württemberg und Deutschlands zu Grunde gelegt. Alle Arten 

der Gefährdungskategorien 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben be-

droht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet und R = extrem selten werden in die artbezogene 

Bearbeitung einbezogen. Zudem sind alle Arten des Anhangs I der VSch-RL auf Artniveau 

zu behandeln.  

Bei allen übrigen Vogelarten handelt sich um häufige und derzeit noch ungefährdete Brut-

vogelarten, die in den umgebenden Habitaten des Naturraums über stabile und indivi-

duenreiche Vorkommen verfügen. 

Von den gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG „streng geschützten“ Vogelarten sind inner-

halb des Plangebiets keine Bruten festgestellt worden. Alle erfassten streng geschützten 

Arten kommen im Untersuchungsraum nur als Nahrungsgäste bzw. Überflieger vor. Die 

möglichen Brutstätten dieser Arten liegen außerhalb des Untersuchungsraums oder sie 

grenzen an diesen an. 

4.4.2 Brutvögel im Untersuchungsgebiet 

Nachfolgend werden alle im Untersuchungsgebiet festgestellten Brutvogelarten aufgeführt 

(Tab. 2.2-1). Neben sicheren Brutvogelarten werden dabei auch die Arten aufgeführt, für 

die zumindest Brutverdacht bestand, dieser sich aus verschiedenen Gründen nicht ab-

schließend bestätigen ließ. Bei der avifaunistischen Kartierung wurden 58 Vogelarten fest-

gestellt. In nachfolgender Tabelle sind die Arten farbig markiert, für die eine artbezogene 

Einzelbetrachtung vorgenommen wird. 



Papiermaschine PM 5 neu mit Nebenanlagen Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG 

Genehmigung nach § 4 BImSchG Werk Aalen 

29.1 Fachbeitrag Artenschutz 

 

 

21.09.2018 49 

Tab. 4.4-1: Nachgewiesene Vogelarten 

Art  deutsch RL BaWü Bestand* Status RL D BNatSchG 

Turdus merula Amsel * 

 

B * § 

Motacilla alba Bachstelze *  B * § 

Parus caeruleus Blaumeise *  B * § 

Carduelis cannabina Bluthänfling V  2 B V § 

Fringilla coelebs Buchfink *  B * § 

Dendrocopos major Buntspecht *  B * § 

Sylvia communis Dorngrasmücke V  R * § 

Garrulus glandarius Eichelhäher *  B * § 

Pica pica Elster *  B * § 

Alcedo athis Eisvogel V  R * § 

Carduelis spinus Erlenzeisig D  D * § 

Phasanius colchicus Fasan *  R * nein 

Alauda arvensis Feldlerche 3 
150T-
250T B 3 § 

Phylloscopus trochilus Fitis *  B * § 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer *  B * § 

Sylvia borin Gartengrasmücke *  B * § 

Motacilla cinerea Gebirgsstelze *  B/R * § 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel, Dompfaff V  B/R * § 

Serinus serinus Girlitz V  B * § 

Emberiza citrinella Goldammer V  B * § 

Ardea cinerea Graureiher *  Üf/N * § 

Carduelis chloris Grünfink, Grünling *  B * § 

Picus viridis Grünspecht *  N * §§ 

Parus cristatus Haubenmeise *  B * § 

Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz *  B * § 

Passer domesticus Haussperling V  B V § 

Prunella modularis Heckenbraunelle *  B * § 

Coccothraustes coccothraustes Kernbeißer *  B * § 

Sylvia curruca Klappergrasmücke V  B * § 

Sitta europaea Kleiber *  B * § 

Parus major Kohlmeise *  B * § 

Cuculus canorus Kuckuck 3 8T-10T  Rufer V § 

Apus apus Mauersegler V  üf/N * § 

Buteo buteo Mäusebussard *  üfN * §§ 

Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 90T-140T B V § 

Turdus viscivorus Misteldrossel *  B * § 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke *  B * § 

Corvus corone Rabenkrähe *  B * § 

Hirundo rustica Rauchschwalbe 3 80T-120T B V § 

Columba palumbus Ringeltaube *  B * § 
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Art  deutsch RL BaWü Bestand* Status RL D BNatSchG 

Erithacus rubecula Rotkehlchen *  B * § 

Milvus milvus Rotmilan *  Üf * §§ 

Aegithalos caudatus Schwanzmeise *  N/R * § 

Turdus philomelos Singdrossel *  B * § 

Regulus ignicapilla Sommergoldhähnchen *  B * § 

Sturnus vulgaris Star V  B * § 

Carduelis carduelis Stieglitz, Distelfink *  B * § 

Anas platyrhynchos Stockente *  N/B * § 

Columba livia f. domestica Straßentaube Neoz.  R * nein 

Parus palustris Sumpfmeise *  B * § 

Parus ater Tannenmeise *  B * § 

Falco tinnunculus Turmfalke V  üf/N * §§  

Turdus pilaris Wacholderdrossel V  D * § 

Cinclus cinclus Wasseramsel *  B/R * § 

Parus montanus Weidenmeise *  B * § 

Regulus regulus Wintergoldhähnchen *  B * § 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig *  B * § 

Phylloscopus collybita Zilpzalp *  B * § 

Summe 58 17  

(davon: 

12 V) 

 40 B 6  

(da-

von 5 

V) 

 

 

Erläuterungen zur Tabelle: 

Status 

Angegeben ist: B- Brutvogel (z.T. mit Angabe der Brutreviere), R- Randsiedler (knapp außerhalb), D- Durch-
zügler, N- Nahrungsgast, üf- überfliegend. 

Rote Listen 

RL- BW aus: Landesserver, http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/29039/  

RL - D aus: Haupt, H. et. al. (2009) 

Rote Liste Angaben:    

1- vom Aussterben bedroht, 2- stark gefährdet, D- Daten unzureichend, G- Gefährdung anzunehmen, aber 
Status unbekannt, V- Vorwarnstufe, *- keine Gefährdung. BNatSchG: b- besonders geschützt, s- streng ge-
schützt 

*Bestand: Zeitraum 2000-2004; Angabe nur bei Rote Liste BaWü-Arten („V“- bzw. Vorwarnarten sind außer-
halb der eigentlichen Roten Liste) 

Schutzstatus:  

§ besonderer Schutz; §§ besonderer und strenger Schutz; vgl. www.wisia.de  

 

http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/29039/
http://www.wisia.de/
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Abb. 4.4-1: Nachweise wertgebender Vogelarten 
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Wertgebende Vogelarten 

Unter den innerhalb und in den Randbereichen des Plangebiets nachgewiesenen Vogelar-

ten wurden vorwiegend ubiquitäre Arten (Hausrotschwanz, Haussperling, Buntspecht, 

Buchfink, Amsel, Blau- und Kohlmeise usw.), alle ungefährdet und für die Region typisch, 

festgestellt.  

Entlang des Kochers kommen außerhalb des Plangebiets zudem Eisvogel, Gebirgsstelze 

und Wasseramsel als Brutvögel vor; wertgebende Arten (vgl. Abb. 2.2-1), die typisch für 

solche klaren und sauerstoffreichen Fließgewässer in Mittelgebirgsregionen sind.  

An und in Gebäuden des Fabrikgeländes brüten Haussperling, Hausrotschwanz (mehr als 

5 Brutpaare), Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Girlitz. 

Das Gelände wird als Nahrungsfläche zudem regelmäßig von Graureihern, Stockenten, 

Rabenkrähen u.a. genutzt. 

Greifvögel (Turmfalke und Mäusebussard als regelmäßige Nahrungsgäste, Rotmilan sehr 

sporadisch) und Eulen (kein Nachweis) wurden nicht als Brutvögel festgestellt. 

Lebensräume, Habitate, Teilbereiche 

Die wertvollsten Lebensräume liegen am und um den Fluss, im und um das nördliche 

parkähnliche Gelände sowie im südlichen Bereich, wo Brachflächen an Gehölzbestände 

im Umfeld des Kochers liegen. 

Gefährdung, Schutz, BNatSchG 

Bis auf Fasan und Straßentaube sind die anderen 56 Vogelarten nach dem BNatSchG 

besonders geschützt. Die die im / über dem Gebiet regelmäßig (Turmfalke, Mäusebus-

sard) bzw. sehr sporadisch jagenden (Rotmilan) Greifvögel sind zudem streng geschützt. 

Im Plangebiet waren keine streng geschützten Brutvogelarten zu finden. 

In der Roten Liste von Baden-Württemberg sind 17 Arten, davon 12 Arten der Vorwarnlis-

te (also außerhalb der eigentlichen RL-Gefährdungskategorien) aufgeführt. 

Die Arten mit den höchsten Einstufungen (3- gefährdet) sind Feldlerche, Kuckuck, Mehl- 

und Rauchschwalbe; der durchziehende Erlenzeisig mit „D“ (gefährdet, doch Datenlage 

defizitär) komplettiert die Liste. Feldlerche (in 2015 mit 2 Paaren nördlich außerhalb des 

eigentlichen Betriebsgeländes) sowie die beiden Schwalbenarten (Brutvorkommen im Be-

reich eines Gebäudes gegenüber dem Eingangsbereich) sind die nach RL-BaWü gefähr-

deten Brutvogelarten. Die Feldlerche ist die einzige gefährdete Brutvogelart beider heran-

gezogener Roter Listen. 

Es gibt mehrere Brutvogelarten, die aktuell an/in Gebäuden brüten. Bis zur Umsetzung ei-

ner Detailplanung können sich die Situation im Gelände sowie die Anzahl und die Örtlich-

keit von brütenden Vogelarten ändern. 
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Feldlerche (Alaunda arvensis) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Als ursprünglicher Steppenbewohner besiedelt die Feldlerche die offene Kulturlandschaft. Ihre höchsten Dichten er-

reicht die Feldlerche auch in den großflächig ausgeräumten, intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaften der of-

fenen Hochflächen und der breiten Täler. Die Art ist je nach geografischer Verbreitung Standvogel bis Kurzstrecken-

zieher. Die Feldlerchen nördlich und östlich der 0 °C-Januar-Isotherme ziehen im Herbst nach Südwesteuropa, in den 

Mittelmeerraum, nach Afrika bis an den Nordrand der Sahara und nach Vorderasien. 

In Baden-Württemberg umfasst der Bestand 150.000 – 200.000 Brutpaare/Reviere. 

 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die Feldleche wurde im Offenlandbereich des nordwestlichsten Geltungsbereichs mit 2 Brutpaaren erfasst. 

 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

MF1: Erhalt und Entwicklung der Wiesenlandschaft 

 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

 

Anlage- oder baubedingte direkte Verluste infolge er Beseitigung von Wiesenflächen im Bereich der geplanten Um-
spannanlage (VS 1) kann durch eine Baufeldräumung in den Wintermonaten vor Beginn der Brutsaison vermieden 
werden (A 2). 

Betriebsbedingte Gefährdungen jagender Tiere können ausgeschlossen werden. Das vorhabensbedingte Tötungsrisi-
ko übersteigt somit das allgemeine Lebensrisiko der Individuen nicht in signifikantem Maße. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzstreckenzieher
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzstreckenzieher
http://de.wikipedia.org/wiki/Isotherme
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Feldlerche (Alaunda arvensis) 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

 

Die Maßnahme A 2 stellt sicher, dass Individuen, die sich im Bereich der geplanten Umspannstation aufhalten, nicht 
geschädigt werden. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art sind somit auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Maßnahme A 2 stellt sicher, dass Individuen, die sich im Bereich der geplanten Umspannstation aufhalten, nicht 
geschädigt werden. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art sind somit auszuschließen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: MF 1, E 1, E 2, A 2                                         artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Kuckuck (Cuculus canorus) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Den Kuckuck kann man in fast allen Lebensräumen, bevorzugt in Parklandschaften, Heide- und Moorgebieten, lichten 

Wäldern sowie an Siedlungsrändern und auf Industriebrachen anzutreffen. Der Kuckuck ist ein Brutschmarotzer. Das 

Weibchen legt jeweils ein Ei in ein fremdes Nest von bestimmten Singvogelarten. Bevorzugte Wirte sind Teich- und 

Sumpfrohsänger, Bachstelze, Neuntöter, Heckenbraunelle, Rotkehlchen sowie Grasmücken, Pieper und Rotschwän-

ze. In Deutschland geht der Kuckucksbestand schon seit Mitte der 60er Jahre zurück. 

In Baden-Württemberg umfasst der Bestand 8.000 – 10.000 Brutpaare/Reviere. Der Bestand ist rückläufig. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Da der Kuckuck keine eigene Brut unterhält, wurde er im Plangebiet im Bereich des Parkwaldes als „Rufer“ festge-

stellt. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

E 1: Erhalt von Vegetationsbeständen 

E 2: Erhalt von Vegetationsbeständen 

PF 7: Erhalt von Einzelbäumen 

PF10: Pflanzung von Großbäumen 

A 2: Beachten der Rodungszeiten 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

 

Anlage- oder baubedingte direkte Verluste von Individuen können durch eine vollständige Beseitigung aller Gehölze 
im Baufeld (d.h. aller Strukturen, in denen die Arten einen Nist-oder Ruheplatz finden können) in den Wintermonaten 
vor Beginn der Brutsaison vermieden werden (A 2). 
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Kuckuck (Cuculus canorus) 

Betriebsbedingte Gefährdungen jagender Tiere können ausgeschlossen werden. Das vorhabensbedingte Tötungsrisi-
ko übersteigt somit das allgemeine Lebensrisiko der Individuen nicht in signifikantem Maße. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

 

Die Maßnahme A 2 stellt sicher, dass Individuen, die sich im Bereich der geplanten Umspannstation aufhalten, nicht 
geschädigt werden. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art sind somit auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Maßnahme A 2 stellt sicher, dass Individuen nicht geschädigt werden. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Art sind somit auszuschließen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: E 1, E 2, PF 7, PF10, A 2                                   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Die Mehlschwalbe ist ein Kulturfolger und kommt vor allem in menschlichen Siedlungen wie Dörfern und Städten vor. 

Sie baut Lehmnester unter Gebäudevorsprüngen und Dachüberständen, brütet aber auch in Kunstnestern. Sie benö-

tigt zur Anlage von Nestern geeignetes Nistmaterial und damit schlammige, lehmige bodenoffene Pfützen oder Ufer. 

Kolonie- und Einzelbrüter. Als Nahrungshabitate dienen offene Grünflächen und Gewässer, wo Fluginsekten erbeutet 

werden. Sie liegen im Umkreis von 1.000 m um den Neststandort. Die Art gilt als Langstreckenzieher, und kehrt Ende 

März wieder an ihren Brutplatz zurück. 

In Baden-Württemberg umfasst der Bestand 90.000 – 140.000 Brutpaare/Reviere. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die Mehlschwalbe wurde zusammen mit der Rauchschwalbe am Gebäude der Papiermaschine 2 (PM 2) im Plangebiet 

nachgewiesen. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 2: Beachtung der Rodungszeiten 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

 

Anlage- oder baubedingte direkte Verluste können durch eine vollständige Beseitigung aller Gehölze im Baufeld (d.h. 
aller Strukturen, in denen die Arten einen Nist- oder Ruheplatz finden können) in den Wintermonaten vor Beginn der 
Brutsaison vermieden werden (Maßnahme A 2). Die Maßnahme A 3 stellt auch sicher, dass Individuen, die sich im 
Bereich abzubrechender Gebäude aufhalten, nicht geschädigt werden. 

Betriebsbedingte Gefährdungen jagender Tiere können ausgeschlossen werden. Das vorhabensbedingte Tötungsrisi-
ko übersteigt somit das allgemeine Lebensrisiko der Individuen nicht in signifikantem Maße. 
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Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

 

Die Maßnahme A 3 stellt sicher, dass Individuen, die sich im Bereich abzubrechender Gebäude aufhalten, nicht ge-
schädigt werden. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art sind somit auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Maßnahme A 3 stellt sicher, dass Individuen, die sich im Bereich abzubrechender Gebäude aufhalten, nicht ge-
stört werden. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art sind somit auszuschließen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 2, A 3                                                            artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Die Rauchschwalbe ist ein Kulturfolger. Sie brütet in Dörfern, aber auch in Städten. Größte Dichten werden an Einzel-
gehöften und in stark bäuerlich geprägten Dörfern erreicht. Von besonderer Bedeutung sind offene Viehställe. Nah-
rungshabitate (Fluginsekten) liegen über offenen Grünflächen und über Gewässern und befinden sich im Umkreis von 
bis zu 500m um den Neststandort. Die ist ein Nischenbrüter, der Neststandort liegt meist in frei zugänglichen Gebäu-
den (Ställe, Scheunen, Schuppen u.ä.). Die Art gilt als Langstreckenzieher. 

In Baden-Württemberg umfasst der Bestand 80.000 – 120.000 Brutpaare/Reviere. 

 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die Rauchschwalbe wurde zusammen mit der Mehlschwalbe am Gebäude der Papiermaschine 2 (PM 2) im Plangebiet 

nachgewiesen. 

 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

A 2: Beachtung der Rodungszeiten 

A 3: Kontrolle von Quartierstrukturen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 
 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

Anlage- oder baubedingte direkte Verluste können durch eine vollständige Beseitigung aller Gehölze im Baufeld (d.h. 
aller Strukturen, in denen die Arten einen Nist- oder Ruheplatz finden können) in den Wintermonaten vor Beginn der 
Brutsaison vermieden werden (Maßnahme A 2). Die Maßnahme A 3 stellt auch sicher, dass Individuen, die sich im 
Bereich abzubrechender Gebäude aufhalten, nicht geschädigt werden. 

Betriebsbedingte Gefährdungen jagender Tiere können ausgeschlossen werden. Das vorhabensbedingte Tötungsrisi-
ko übersteigt somit das allgemeine Lebensrisiko der Individuen nicht in signifikantem Maße. 
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

 

Die Maßnahmen A 2 und A 3 stellen sicher, dass Individuen, die sich im Bereich abzubrechender Gebäude aufhalten, 
nicht geschädigt werden. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art sind somit auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Maßnahmen A 2 und A 3 stellen sicher, dass Individuen, die sich im Bereich abzubrechender Gebäude aufhalten, 
nicht gestört werden. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art sind somit auszuschließen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: A 2 und A 3                                                      artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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N1 

Gruppe: Nahrungsgäste  

 

Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Grünspecht (Picus viridis) 

 

 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Mäusebussard (Buteo buteo) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie / Verbreitung in Baden-Württemberg 

Nahrungsgäste werden hinsichtlich ihrer Autökologie und Verbreitungssituation nicht näher beschrieben. Das Plange-

biet stellt nur einen relativ kleinen Teil dieser in der Regel mehrere Quadratkilometer großen Nahrungshabitate dar. 

Die Bedeutung des Plangebiets als Nahrungshabitat ist aufgrund der vergleichsweise geringen Flächengröße eher ge-

ring.  

Mäusebussard, Rotmilan und Turmfalke verfügen über große Aktionsräume und nutzen eine Vielzahl von Offenland-

habitaten der Kulturlandschaft. Sie bevorzugen reich strukturierte Landschaften mit einem Mosaik aus Freiflächen und 

Wald bzw. Waldrändern. Der Grünspecht nutzt nur den älteren Baumbestand des Parkwaldes, der erhalten bleibt, zur 

Nahrungssuche. 

 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die aufgeführten Vogelarten nutzen den Untersuchungsraum ausschließlich als Nahrungshabitat.  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wurden innerhalb des Plangebiets nicht nachgewiesen.  

 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

E 1: Erhalt von Vegetationsbeständen 

E 2: Erhalt von Vegetationsbeständen 

PF 7: Erhalt von Einzelbäumen 

PF10: Pflanzung von Großbäumen 

A 2: Beachten der Rodungszeiten 

 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 (i.V.m. Abs. 5) BNatSchG 

 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

(§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Folgende Schädigungen sind zu erwarten: 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt 
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Gruppe: Nahrungsgäste  

 

Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Grünspecht (Picus viridis) 

 

 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Mäusebussard (Buteo buteo) 

 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Indiv iduen in 
signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Gefährdung erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei Individuen nicht 
in signifikanter Weise 

 

Anlage- oder baubedingte direkte Verluste von Nahrungsgästen können durch eine vollständige Beseitigung aller Ge-
hölze im Baufeld (d. h. aller Strukturen, in denen die Arten einen Nist-oder Ruheplatz finden können) in den Winter-
monaten vor Beginn der Brutsaison vermieden werden (A 2). 

Betriebsbedingte Gefährdungen jagender Tiere können ausgeschlossen werden. Das vorhabensbedingte Tötungsrisi-
ko übersteigt somit das allgemeine Lebensrisiko der Individuen nicht in signifikantem Maße. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt 

Es gehen keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verloren, da sich die Arten nur als Nahrungsgäste im Untersu-
chungsraum aufhalten. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Nahrungsgäste sind somit auszuschließen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Im Untersuchungsraum konnten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten nachgewiesen werden, so dass Störungen 
ausgeschlossen werden können. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 

 treffen zu 

 treffen nicht zu   (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
Maßnahmen: MF 1, E 1, E 2, PF 7, PF10, A 2                             artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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5. GESAMTBEWERTUNG 

Es gelang nur ein einziger Reptiliennachweis innerhalb des Plangebiets (Zauneidechse im 

südwestlichen Plangebiet an der Böschung zur Bundesstraße B 19. 

Für die Artengruppe der Fledermäuse (8 nachgewiesene Arten) spielen das Untersu-

chungsgebiet bzw. die einzelnen Teilbereiche allenfalls eine untergeordnete Rolle. Quartie-

re sind nicht vorhanden. Flugbeobachtungen und Detektornachweise dokumentieren da-

bei die Fauna des Gesamtgebietes bzw. dessen Umfeld. 

Insgesamt wurden im Plangebiet 58 Vogelarten festgestellt. Die streng geschützten Vo-

gelarten (Turmfalke, Mäusebussard, Rotmilan, Grünspecht) nutzen das Plangebiet 

sporadisch als Nahrungshabitat. 

Als Ergebnis der artenschutzfachlichen Prüfung wird festgestellt, dass die Kriterien für die 

Verbotstatbestände (Schädigungs-, Tötungs- und Störungsverbot) nicht erfüllt sind.  

Wesentlich dafür ist, dass alle von den geplanten Nutzungen beeinträchtigten Tierarten 

mit ihren Populationen sich in ihrem Erhaltungszustand nicht verschlechtern bzw. eine 

ausreichende Lebensraumfläche, innerhalb des Plangebiets und der direkt angrenzenden 

Umgebung, für den Fortbestand der Populationen erkennbar erhalten bleibt. Anteil daran 

haben einerseits die geplanten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Andererseits 

bestehen und verbleiben im Umfeld der geplanten Nutzungen hinreichend geeignete Habi-

tatstrukturen, die den betroffenen Tierarten respektive derer Lokalpopulationen die weitere 

Existenz im angestammten Raum dauerhaft ermöglichen. 

Der Umsetzung des Vorhabens stehen somit aus Gründen des Artenschutzrechts aus-

weislich der vorgenommenen Untersuchungen keine Hindernisse entgegen. Darüber hin-

aus besteht keine Notwendigkeit zusätzlicher vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen, vgl. § 44 Abs. 5 BNatSchG). Ein weiterer Untersuchungsbedarf der Tierar-

tenvorkommen im Plangebiet ergibt sich auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse 

nicht. 

Um die Verletzung und Tötung von Wirbeltieren zu vermeiden, sind die erforderlichen Ro-

dung von Gehölzen außerhalb der Brut- und Setzzeiten (etwa von Ende März bis Ende 

August bzw. innerhalb der gesetzlich erlaubten Zeiträume - Anfang Oktober bis Ende Feb-

ruar) durchzuführen, da eine Besiedlung der betroffenen Bäume durch heimische Singvo-

gelarten (potentielle Brutplätze) oder einzelne Fledermäuse (z.B. hinter der Borke/Rinde 

verborgene Tagesquartiere von Männchen) grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden 

kann. Unmittelbar vor der Baufeldfreimachung sind das gesamte Gelände, abzubrechen-

de Gebäude und zu rodende Gehölze gründlich nach Vögeln und Fledermäusen abzusu-

chen. Bei Auffinden von Rast- und Fortpflanzungsstätten sind in Abstimmung mit der zu-

ständigen Fachbehörde geeignete Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. 

Im Hinblick auf den Artenschutz ist die Verwendung standortgerechter Gehölzarten bei der 

Gestaltung der Außenbereiche der künftigen Bebauung empfehlenswert. Darüber hinaus 
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sollte der Schutz der zu erhaltenden Baumbestände während der Bauarbeiten gewährleis-

tet sein. 



Papiermaschine PM 5 neu mit Nebenanlagen Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG 

Genehmigung nach § 4 BImSchG Werk Aalen 

29.1 Fachbeitrag Artenschutz 

 

 

21.09.2018 65 

6. ANHANG 

Faunistische Grundlagenerhebung 2015 


